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Abstract 

Die bisherige Forschung zeigt auf, dass sowohl Alleinerziehende als auch Familien 

von Kind(ern) mit Behinderung vielfältigen Herausforderungen gegenüberstehen. Sie 

sind meist mit niedrigen finanziellen Mitteln aufgrund der eingeschränkten Erwerbstä-

tigkeit konfrontiert. Hinzu kommt eine Dauerbelastung durch die intensive Versorgung 

der Kinder, die sich vor allem in psychischen Beeinträchtigungen abzeichnet. Denn 

das Maß der Betreuung liegt höher als bei Paarfamilien mit Kind(ern) ohne Behinde-

rung, da diese entweder von einem Elternteil allein übernommen werden muss oder 

behinderungsbedingte Verhaltensweisen eine intensivere Betreuung erfordern. Außer-

dem kosten bürokratische Hürden bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen 

hohe Zeit- und Energieressourcen. Die besonderen Herausforderungen, denen Allein-

erziehende begegnen, deren Kind(er) eine Behinderung haben, wurden bisher aller-

dings wenig beachtet. Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Arbeit die Le-

benslagen und Bedarfe von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung. 

Außerdem ermittelt sie anhand des Projekts allfabeta, inwiefern die Bedarfe durch so-

zialarbeiterische Angebote gedeckt werden. Dafür wurde eine qualitative Interviewstu-

die entworfen, die vier Klient*innen des Projekts zu ihrer finanziellen Lage, den alltäg-

lichen Herausforderungen und ihrer Erfahrung mit den Angeboten von allfabeta befragt 

hat. Es lässt sich erkennen, dass diese Mütter mehrfach belastet sind, da sie gleich-

zeitig mit dem Alleinerziehen und der intensiven Betreuung ihrer Kinder aufgrund der 

Behinderung konfrontiert sind. Professionelle Betreuungsangebote tragen aufgrund 

des zu geringen Umfangs, der Inadäquatheit und den vielen Ausfallzeiten nicht zu ei-

ner Entlastung bei. Es besteht daher der Bedarf, diese auszubauen. Die dadurch ver-

wehrte Erwerbstätigkeit führt zu einer Abhängigkeit von staatlichen Transfers, weshalb 

sie nur über geringe finanzielle Mittel verfügen. Da die Betroffenen keinen guten Zu-

gang zu Informationen über Unterstützungsleistungen haben, besteht der Bedarf, die-

sen niedrigschwelliger zu gestalten. Hierbei trägt allfabeta durch die themenspezifi-

schen Einzelberatungen einen erheblichen Teil zur Bedarfsdeckung bei. Eine signifi-

kante Bedeutung im Belastungserleben kommt außerdem den organisatorischen Auf-

gaben zu, deren Erledigung vor allem durch die Komplexität des Hilfesystems er-

schwert werden. Daraus ergibt sich der Bedarf an einem Abbau der Bürokratie. Aus 

den Ergebnissen können Implikationen für weitere Forschung und Handlungsempfeh-

lungen für die Praxis abgeleitet werden. 
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1 Das Alleinerziehen als pluralisierte Familienform 

Der Begriff ‚Familie‘ ist noch immer von der klassischen Vorstellung des verheirateten, 

heterosexuellen Elternpaars mit Kindern geprägt. Tatsächlich haben aber gesellschaft-

liche Veränderungen in Deutschland, die in den 1960er-Jahren begannen, zu einer 

Pluralisierung der Lebensformen geführt.  Dazu gehören unter anderem die Ein-Eltern-

Familien, deren Anteil sich durch die steigende Trennungs- und Scheidungsquote ste-

tig vergrößert (Peuckert 2019). Trotzdem benachteiligen die familienpolitischen Rah-

menbedingungen immer noch solche alternativen Familienformen, indem sie an der 

klassischen Paarfamilie ausgerichtet sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2025). Besonders betroffen sind davon Frauen*, da sie 

den Großteil der alleinerziehenden Elternteile ausmachen (Destatis- Statistisches 

Bundesamt 2025).  Noch höher liegt der Anteil der Mütter unter den allein verantwort-

lichen Betreuungspersonen, wenn die Kinder eine Behinderung haben (Schüle-

Tschersich und Walper 2023). Aus diesem Grund bezieht die vorliegende Arbeit den 

geschlechtsspezifischen Charakter mit ein, indem sie sich auf alleinerziehende Mütter 

beschränkt. Außerdem konzentriert sie sich zusätzlich auf die Ein-Eltern-Familien, de-

ren Kind(er) eine Behinderung haben. Denn aktuelle Literatur wie der Zehnte Famili-

enbericht (BMFSFJ 2025) und die Kindernetzwerkstudie (Kofahl und Lüdecke 2014) 

befasst sich entweder mit Alleinerziehenden oder mit Familien mit Kind(ern) mit Behin-

derung. Die doppelte Belastung, die sich aus der Kombination ergibt, wurde in der 

bisherigen Forschung kaum beachtet. Die beschriebene Eingrenzung des Themas 

entwickelte sich aber auch aus der Zusammenarbeit mit dem Verein siaf e.V., dessen 

Projekt allfabeta sich für diese Zielgruppe engagiert. Ein persönliches Interesse an der 

Fragestellung besteht darüber hinaus durch die mehrjährige Tätigkeit in einer Betreu-

ungseinrichtung für Jugendliche mit geistiger Behinderung. Die bisherigen Erkennt-

nisse zu Ein-Eltern-Familien und Familien mit Kind(ern) mit Behinderung beziehen sich 

größtenteils auf die Dimensionen der Lebenslage. Die vorliegende Bachelorarbeit will 

deshalb klären, wie sich die Lebenslagen der alleinerziehenden Mütter mit Kind(ern) 

mit Behinderung gestalten und welche Bedarfe daraus erwachsen. Außerdem soll ge-

prüft werden, inwiefern sozialarbeiterische Angebote zur Bedarfsdeckung beitragen. 

Dabei wird sich an den Angeboten des Projekts allfabeta orientiert. Abschließend sol-

len daraus konkrete Handlungsempfehlungen für das Projekt und die Politik entwickelt 

werden. Dazu wurden Einzelinterviews mit Klient*innen des Projekts geführt, um einen 

individuellen Einblick durch die Betroffenen selbst zu gewinnen. Da der Verein siaf e.V. 
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als Zielgruppe alle Personen anspricht, die sich als Frauen identifizieren, wird in dieser 

Arbeit eine genderneutrale Sprache verwendet. Dazu wird das sogenannte ‚Gender-

Sternchen‘ genutzt. Aufgrund einer besseren Lesbarkeit wird allerdings auf die Anpas-

sung der Pronomen und Artikel verzichtet. 

Der Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Zu Beginn werden die theoretischen Fun-

dierungen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind, erläutert.  Da-

bei wird auf die Lebenslage von Alleinerziehenden und von Familien mit Kind(ern) mit 

Behinderung eingegangen. Anschließend wird kurz das Projekt allfabeta vorgestellt 

und auf die Rolle der Sozialen Arbeit eingegangen. Im darauffolgenden Kapitel wird 

das methodische Vorgehen begründet. Die in den Interviews gewonnen Erkenntnisse 

werden dann präsentiert und interpretiert. Dabei wird auch auf die Limitationen der 

Studie hingewiesen. Zum Schluss folgt ein Fazit, das die entwickelten Handlungsemp-

fehlungen zusammenfasst und Anregungen für die zukünftige Forschung bietet. 

2 Definitionen und Begrifflichkeiten 

Zu Beginn dieser Studie werden zunächst einmal die Begriffe definiert, die für die Be-

antwortung der forschungsleitenden Fragestellungen zentral sind. Eine genaue Defi-

nition dieser Begriffe ist nötig, um sie klar gegenüber anderen Begrifflichkeiten abzu-

grenzen und so eine wissenschaftliche Trennschärfe zu garantieren. Es wird dadurch 

außerdem sichergestellt, dass die zentralen Konzepte dieser Arbeit verstanden und 

die Forschungsergebnisse richtig eingeordnet werden können. 

2.1 Bedarfe 

Der Begriff der Bedarfe wird vor allem in der Wirtschaftswissenschaft häufig verwen-

det, gewinnt aber auch in der Sozialen Arbeit immer mehr an Bedeutung. Eine genaue 

Definition ist allerdings selten zu finden und erfolgt durch Abgrenzung zum Begriff der 

Bedürfnisse. Beide sind aufeinander bezogen, können aber keinesfalls synonym ver-

wendet werden. Die Bedürfnisse beschreiben Spannungszustände, die durch eine 

„subjektiv erlebte Mangellage (materieller oder immaterieller Art)“ (Burmeister 2022, 

S.85) entstehen. Es existieren unterschiedliche Klassifizierungen der Bedürfnisse, die 

einen Mangel an terminologischer Schärfe aufweisen. Einen Bezug zu Bedarfen 

schafft die Klassifizierung in Individual- und Kollektivbedürfnisse. Letztere können nur 

durch öffentliche Güter befriedigt werden. Sie müssen dazu in „bedarfsbezogene Leis-

tungskategorien“ (Burmeister 2022, S.81) übersetzt werden. Der Bedarf bestimmt 
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dann „als beschaffungsbezogene und sozialpolitisch handhabbare Größe“ (Ahmed 

2015a, S.36) Art und Umfang sozialer Dienstleistungen. Dabei erfolgt die Bemessung 

zunehmend nach Kriterien der Finanzierbarkeit und nicht nach Integrations- und Par-

tizipationsstandards (Trenk-Hinterberger 2017). Außerdem werden durch die Formu-

lierung des Bedarfs die Mittel quantifiziert, die zur Bedürfnisbefriedigung nötig sind. 

Aufgrund eines Mangels an Ressourcen kann es allerdings sein, dass der Bedarf nicht 

gedeckt wird und somit auch die Bedürfnisse nicht befriedigt werden (Burmeister 

2022). Der sozialhilferechtlich anerkannte Bedarf ergibt sich meist aus dem Durch-

schnittsbedarf und in geringerem Maße aus dem Einzelbedarf. Dabei wird sich an ob-

jektiven Bedarfskriterien orientiert, um das Gebot der Gleichbehandlung zu gewähren. 

Dies trifft vor allem auf „massenhaft auftretende, typisierbare Bedarfstatbestände“ 

(Trenk-Hinterberger 2017, S. 891) innerhalb der Leistungen zum Lebensunterhalt zu. 

Als problematisch wird dabei die begrenzte Anpassung pauschalisierter Leistungen an 

den individuellen Bedarf gesehen (Trenk-Hinterberger 2017). 

2.2 Lebenslage 

Die Lebenslage beschreibt den Handlungsrahmen von Individuen, der durch materielle 

und immaterielle Gegebenheiten bestimmt wird. Gegenüber anderen soziologischen 

Konzepten wird sie als vorteilhaft erachtet, da sie neben den klassischen Dimensionen 

wie Bildungsstand und Einkommen auch psychosoziale Faktoren wie das Gesund-

heitserleben miteinschließt (Ahmed 2015b). In der Sozialen Arbeit prägte Lothar Böh-

nisch den Begriff durch sein Konzept der Lebensbewältigung. Demnach verweisen Le-

benslagen auf die „ökonomisch-sozialen Ressourcen individueller Lebensbewälti-

gung“ und sind „Ermöglichungs- wie Verwehrungskontexte“ (Böhnisch 2023, S.100). 

Lebenslagen beschreiben also Formen von „sozialen Spielräumen“ (Böhnisch und 

Schröer 2013, S.41), innerhalb derer die Lebensbewältigung stattfindet und die bio-

graphisch individuell gestaltet werden. Diese lassen sich in unterschiedliche Katego-

rien unterteilen. Beispielsweise umfassen der Versorgungs- und Einkommensspiel-

raum den Umfang der bereitgestellten Güter und Dienste, der Kontakt- und Koopera-

tionsspielraum die Möglichkeiten ein soziales Netzwerk aufzubauen und der Muße- 

und Regenerationsspielraum die Chancen psycho-physische Belastungen auszuglei-

chen (Böhnisch und Schröer 2013). Die Lebenslage ist dabei eng verknüpft mit der 

Bedarfsdeckung, da diese einen Einfluss darauf hat, wie diese sich gestaltet. Bei man-

gelnder Bedarfsdeckung werden die Ermöglichungskontexte gemindert und die 



10 
 

Verwehrungskontexte vergrößert, da weniger Bewältigungsressourcen zur Verfügung 

stehen (Böhnisch 2023). 

2.3 Alleinerziehend 

In den Anspruchsvoraussetzungen des Sozial- und Steuerrechts findet sich keine ein-

deutige Definition für den Begriff des ‚Alleinerziehens‘ (BMFSFJ 2025). Im Sozialge-

setzbuch II wird Personen, „die (…) mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern 

zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen“ (§ 21 Absatz 3 

SGB II) ein Mehrbedarf zugeschrieben. Dies schließt auch Personen ein, die nicht die 

leiblichen Eltern sind. Damit ein sogenannter „Entlastungsbetrag für Alleinerziehende“ 

(§24b EStG) abgezogen werden kann, muss bei „alleinstehenden Steuerpflichtigen 

[…] zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind [gehören]“ (§24b EStG Absatz 1 Satz 1). 

Alleinstehend sind dabei Personen, „die nicht die Voraussetzungen für die Anwendung 

des Splitting-Verfahrens erfüllen oder verwitwet sind und keine Haushaltsgemeinschaft 

mit einer anderen volljährigen Person bilden“ (§24b EstG Absatz 3 Satz 1). Die tat-

sächliche Verantwortung für die Pflege und Betreuung des Kindes wird hier nicht er-

wähnt. Das Bundessozialgericht hingegen führte die Definitionen aus dem Gesetz wei-

ter aus und interpretiert das Alleinerziehen als 

 „die umfassende Gesamtsorge und -verantwortung für die Lebens- und Entwick-

lungsbedingungen des Kindes […]. Als Verantwortung für Ernährung, Bekleidung, 

Gestaltung des Tagesablaufs und emotionale Zuwendung“ (Knickrehm 2021 zitiert 

in BMFSFJ 2025, S.77). 

Im Hinblick der untersuchten Zielgruppe der alleinerziehenden Mütter mit Kind(ern) mit 

Behinderung ist vor allem der Terminus der minderjährigen Kinder nur eingeschränkt 

anwendbar. Denn viele Eltern sind aufgrund der Behinderung und den damit verbun-

denen Entwicklungsverzögerungen in die Betreuung und Pflege ihrer Kinder über de-

ren Volljährigkeit hinaus eingebunden. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich außer-

dem aus dem Begriff der ‚Halbfamilie‘ der Begriff der ‚Ein-Eltern-Familie‘ entwickelt. Er 

wurde also einer semantischen Aufwertung unterzogen, damit Familien mit alleinerzie-

hendem Elternteil nicht länger als spezielle Sonderform wahrgenommen werden. Die 

Berücksichtigung dieser Familienform ist allerdings „noch nicht in der gesellschaftli-

chen Lebensrealität verankert“ (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2021, S.51). 

Sie wird selten in der Öffentlichkeit präsentiert und gefördert (Landeshauptstadt 
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München Sozialreferat 2021). Diese Tatsache ist vor allem deshalb kritisch zu betrach-

ten, weil ein signifikanter Teil der Kinder in Deutschland in Ein-Eltern-Familien auf-

wächst. Darauf wird an anderer Stelle in dieser Forschungsarbeit näher eingegangen. 

2.4 Behinderung 

Der Begriff der Behinderung wird im alltäglichen Sprachgebrauch häufig verwendet 

und suggeriert eine klare Vorstellung davon, was es bedeutet, behindert zu sein. Dabei 

wird sich an der Vorstellung von Normalität und Anomalität orientiert. Gemessen daran 

werden Menschen mit Behinderung  

„durch unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit, häufig basierend auf gesundheit-

lichen Einschränkungen, und ggf. durch gesellschaftlich unerwünschte Verhaltens-

weisen, als von der gesellschaftlichen Normalität abweichend bewertet“ (Schild-

mann und Schramme 2018, S. 48).  

Diese Vorstellung von homogenen, klar definierbaren Merkmalen einer Behinderung 

decken sich allerdings nicht mit der Realität. Denn Behinderung ist eine „komplexe, 

vielgesichtige, sich verändernde und relative Kategorie“ (Köbsell 2023). Es ist deshalb 

notwendig, sich einer allgemeinen Beschreibung zumindest anzunähern. In Deutsch-

land rechtlich bindend ist die Definition der UN-Behindertenrechtskonvention. An diese 

angelehnt, ist der Begriff im Sozialgesetzbuch IX wie folgt definiert:  

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“ (§2 

Absatz 1 Satz 1). 

Diese Definition hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Erst seit 2018 wird die Ur-

sache für die beeinträchtigte Teilnahme nicht mehr nur in der Behinderung begründet, 

sondern es wird auch die Einschränkung durch externe Barrieren miteinbezogen (Köb-

sell 2023). Beeinflusst werden alle Definitionen durch die Modelle von Behinderung, 

die ihnen zugrunde liegen. Eine neue Sichtweise eröffnete das „soziale Modell von 

Behinderung“ (Köbsell 2023), da es neben dem Begriff der Behinderung den Begriff 

der Beeinträchtigung einführte. Beeinträchtigung meint dabei eine Einschränkung der 

Körperfunktionen, die durch eine körperliche, geistige oder psychische Schädigung 

verursacht wird. Behinderung hingegen definiert die Beschränkung der 
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gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die durch räumliche und ge-

sellschaftliche Barrieren entsteht (Oliver 1996). In der vorliegenden Forschungsarbeit 

wurde sich an der Definition des SGB IX orientiert, da sozialrechtliche Themen im Fo-

kus stehen. Die Forschungsarbeit beschränkt sich bewusst nicht auf eine Behinde-

rungsform, da auch das Projekt allfabeta in dieser Hinsicht keine Unterscheidung vor-

nimmt. Alle Interviewteilnehmer*innen haben gemeinsam, dass ihre Kinder mindes-

tens einen Behinderungsgrad von 50 Prozent zugesprochen bekommen haben und 

damit als schwerbehindert gelten (§2 Absatz 2 SGB IX). 

3 Lebenslagen einer gesellschaftlichen Randgruppe 

Es soll nun der aktuelle Forschungsstand zur Thematik betrachtet werden. Dies dient 

der theoretischen Fundierung, auf die der Forschungsteil aufbaut. Denn mit Hilfe der 

Dimensionen der Lebenslage kann ein Interviewleitfaden erstellt werden, der auf die 

Ermittlung von Bedarfen und damit auf die Beantwortung der Forschungsfragen ab-

zielt. Es wird zunächst die Lebenslage von alleinerziehenden Elternteilen, danach die 

der Familien mit Kind(ern) mit Behinderung dargestellt. Diese beiden Merkmale wer-

den bewusst getrennt betrachtet, da sie unterschiedliche Herausforderungen hervor-

bringen und die Forschung sich noch nicht mit der Kombination beschäftigt hat. Inwie-

fern die doppelte Betroffenheit Einfluss auf die Gestaltung der Lebenslage hat, soll im 

empirischen Teil dieser Arbeit erforscht werden. Es werden lediglich die bisherigen Er-

kenntnisse zur Lebenslage dargestellt, da keine empirischen Befunde zu den Bedarfen 

dieser Gruppe vorliegen. Auch diese werden, bezogen auf alleinerziehende Mütter mit 

Kind(ern) mit Behinderung, im Forschungsteil exploriert.  

3.1 Lebenslagen von Alleinerziehenden 

Im Folgenden wird die Lebenslage von Alleinerziehenden und die Herausforderungen 

durch die Alleinverantwortung aufgezeigt. Es wird darauf eingegangen, wie häufig die 

Familienform der Ein-Eltern-Familien in Deutschland auftritt, wie sich deren finanzielle 

Lage und Erwerbstätigkeit gestaltet und inwiefern sie gesundheitlich belastet sind. Au-

ßerdem werden verschiedene staatliche Unterstützungssysteme vorgestellt, auf die 

die Mehrheit der Alleinerziehenden angewiesen ist. 
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3.1.1 Die Familienform der Ein-Eltern-Familien in Deutschland 

Gemäß den Angaben des statistischen Bundesamtes für das Jahr 2023 wurden 20 

Prozent der Familien in Deutschland als alleinerziehend klassifiziert. Demnach lebten 

2,5 Millionen Kinder in einer Ein-Eltern-Familie (BMFSFJ 2025). In München belief sich 

dieser Anteil im Jahr 2022 auf 18 Prozent (Landeshauptstadt München Sozialreferat 

2021). Es ist bedeutsam zu erwähnen, dass das Alleinerziehen der Kinder einen ge-

schlechtsspezifischen Charakter hat. Im Jahr 2024 waren 82 Prozent der Alleinerzie-

henden Frauen* (Destatis- Statistisches Bundesamt 2025). In München lag der Anteil 

2020 sogar bei 90 Prozent (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2021). Frauen* 

haben demnach ein höheres Risiko, in die herausfordernde Situation des Alleinerzie-

hens zu geraten. Zudem beeinträchtigen benachteiligte Lebenslagen sie stärker als 

Männer. Infolgedessen bedingt das Alleinerziehen für Mütter häufiger ein Armutsrisiko 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2021).  Um diesen Aspekt näher 

zu beleuchten, soll im folgenden Kapitel darauf eingegangen werden, über welche fi-

nanziellen Mittel die Mehrheit der Alleinerziehenden verfügen und inwiefern sie in der 

Erwerbstätigkeit eingeschränkt werden. 

3.1.2 Finanzielle Lage und Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden 

Die Datenlage zur finanziellen Situation von Alleinerziehenden ist umfangreich, da in 

der Statistik Alleinerziehende als eigene Bevölkerungsgruppe aufgeführt werden. Al-

leinerziehende haben ein erhöhtes Armutsrisiko, wofür die Armutsgefährdungsquote 

als Messinstrument dient. Diese wird unter anderem durch den Mikrozensus ermittelt 

und gibt an, bei wie viel Prozent der Bevölkerung das Nettoäquivalenzeinkommen un-

terhalb von 60 Prozent des Einkommensmedian liegt. Abbildung Eins veranschaulicht 

die signifikant höhere Armutsgefährdungsquote der Haushalte mit einer* Erwachsenen 

und Kind(ern) im Vergleich zu anderen Haushaltstypen. Dabei zeigte sich keine Ver-

änderung dieses Verhältnisses zwischen den Jahren 2005 und 2019. 
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Abb. 1 Quote der armutsgefährdeten Personen. Quelle: BMAS 2021, S. 478. 

Auch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Lage ist eng verknüpft mit dem Haushaltstyp. 

Alleinerziehende sind vor allem in Lagen unterhalb der Mitte anzutreffen und wesent-

lich seltener oberhalb der Mitte (BMAS 2021). Das Haushaltseinkommen dient dabei 

als Messinstrument. Eine Studie der BerteIsmann Stiftung aus dem Jahr 2019 stufte 

43 Prozent der Ein-Eltern-Familien als einkommensarm ein (Lenze 2021, S.29). Abbil-

dung Zwei zeigt zudem, dass die Höhe des Einkommens im Jahr 2019 bei Haushalten 

von Alleinerziehenden deutlich häufiger unterhalb von 2.000 Euro monatlich lag, wäh-

rend Haushalte von Paarfamilien mehrheitlich über 3.200 Euro monatlich zur Verfü-

gung hatten. 

Abb. 2 Monatliches Haushaltsnettoeinkommen der Familien mit minderjährigen Kindern nach 

Lebensform, 2019. Quelle: BMFSFJ 2021, S.39 mit Daten des Statistischen Bundesamtes 

2020 
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Konkrete Auswirkungen hat diese finanzielle Einschränkung zum Beispiel auf die 

Wohnsituation. Denn Alleinerziehende sind besonders stark von der insgesamt hohen 

Wohnkostenbelastung betroffen. Die sogenannte Überbelegungsrate lag bei Alleinle-

benden mit Kind(ern) im Jahr 2021 bei 28 Prozent, bei Paaren lag dieser Wert unter 

10 Prozent (BMFSFJ 2025). Eine überbelegte Wohnung umfasst weniger Räume als 

unter Einbezug der Anzahl und des Alters der Haushaltsangehörigen als angemessen 

gilt. Die finanziellen Einschränkungen zeigen sich aber auch im alltäglichen Leben. In 

einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD Allensbach) gaben 43 Pro-

zent der befragten Alleinerziehenden an, dass sie „bei jedem Einkauf sehr auf das 

Geld achten müssen“ (IfD Allensbach 2020a, S.4). Bei Unterhaltsvorschuss-Beziehen-

den lag dieser Wert sogar bei 52 Prozent (IfD Allensbach 2020a). Ein Grund für die 

schlechte finanzielle Lage ist die teilweise verhinderte oder eingeschränkte Erwerbs-

tätigkeit der alleinerziehenden Elternteile. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus 

dem Jahr 2018 untersuchte die Armutslagen von Familien mit alleinerziehenden Müt-

tern. Sie ermittelten, dass 96 Prozent der Kinder aus Ein-Eltern-Familien von Armut 

betroffen sind, wenn die Mutter dauerhaft nicht erwerbstätig ist. Zwar sind alleinerzie-

hende Mütter etwas häufiger und vor allem mit höherer Stundenzahl erwerbstätig als 

Mütter in einer Paarfamilie. Gut 70 Prozent der alleinerziehenden Mütter übten 2018 

einen Beruf aus, 24 Prozent arbeiteten in Vollzeit und 22 Prozent in vollzeitnaher Teil-

zeit (BMAS 2021). Betrachtet man allerdings die Gesamtheit aller Eltern, also ein-

schließlich beider Elternteile in Paarfamilien, so zeigen sich deutliche Unterschiede in 

der Erwerbstätigkeit. Denn in 26 Prozent der alleinerziehenden Haushalte ist keine 

erwachsene Person erwerbstätig, während dieser Anteil in Paarfamilien nur bei fünf 

Prozent liegt (BMFSFJ 2021). Die unzureichende Betreuungsinfrastruktur und unfle-

xible Arbeitszeitstrukturen stellen Hürden für die Aufnahme oder Erweiterung der Er-

werbstätigkeit dar (BMFSFJ 2025). Laut dem Robert-Koch-Institut wirkt sich das hohe 

Betreuungspensum bei Alleinerziehenden auch auf den Gesundheitszustand aus. 

Denn sie leiden häufiger als Elternteile aus Zwei-Eltern-Familien an körperlichen und 

psychischen Beeinträchtigungen (Robert-Koch-Institut 2015). Im Folgenden soll des-

halb näher auf die Stressoren im alltäglichen Leben von Alleinerziehenden und ihre 

Auswirkungen auf das physische und psychische Wohlbefinden eingegangen werden. 
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3.1.3 Belastungserleben von Alleinerziehenden 

Alleinerziehende sind teilweise stark belastet, da sie die Zeiten, in denen die Kinder 

nicht fremdbetreut werden, alleine abdecken müssen. Es bleibt nur wenig Zeit für die 

eigene Erholung, die insbesondere aufgrund des stressigen Alltags mit Kind notwendig 

wäre (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2021). In der ‚Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland‘ wurde durch eine Abfrage von unter-

schiedlichen Alltagsstressoren in den Jahren 2009 bis 2012 herausgefunden, dass 58 

Prozent der Alleinerziehenden „stark unter mindestens einer Belastung [leiden]“ (Bols-

ter et. al. 2020, S.33). Diese Belastungen wurden kategorisiert nach Stressoren wie 

finanziellen Sorgen, Problemen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem stän-

dige Einsatz für die Familie (Bolster et. al. 2020). Der Stress zeigt sich dabei in Form 

von verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die ‚bevölkerungsbezoge-

nen Surveys Gesundheit in Deutschland aktuell‘ des RKI aus den Jahren 2019-2023 

untersuchten den Gesundheitszustand der weiblichen Elternteile aller Familienformen. 

Die Ergebnisse legen dar, dass die Prävalenzen aller untersuchten Gesundheitsindi-

katoren bei Müttern aus Ein-Eltern-Familien im Vergleich zu denen aus Paarfamilien 

höher liegen. Dazu gehören beispielsweise chronische Krankheiten und eine depres-

sive Symptomatik. Letztere tritt bei alleinerziehenden Frauen* doppelt so häufig auf 

wie bei der Vergleichsgruppe (Rattay et al. 2024). Die eigenen Kapazitäten werden 

dabei häufig nicht als das Problem erlebt, sondern vielmehr fordern strukturelle und 

ökonomische Gegebenheiten den Alltag der Alleinerziehenden heraus (BMFSFJ 

2012). Dadurch haben Zukunftssorgen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. 

Denn 46 Prozent der Alleinerziehenden sorgen sich um die eigene wirtschaftliche Ent-

wicklung. Viele betrachten ihre Lebenssituation allerdings insgesamt optimistisch und 

schöpfen Selbstvertrauen dadurch, dass sie schwierige Situationen meistern. Durch 

ihren Bewältigungsoptimismus erwarten sie, dass gewisse Problematiken nur eine vo-

rübergehende Dauer haben und sie mit zunehmendem Alter ihrer Kinder nicht mehr 

tangieren werden (BMFSFJ 2012). Damit Alleinerziehende über die Ressourcen ver-

fügen, die zur Bewältigung des Alltags benötigt werden, sind sie auf Unterstützungs-

leistungen angewiesen. Im folgenden Kapitel soll dargestellt werden, inwiefern sie 

diese Leistungen in Anspruch nehmen, welche Hürden dabei bestehen und inwiefern 

das soziale Netzwerk eine Unterstützung darstellt. 
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3.1.4 Unterstützungsleistungen und -angebote 

Alleinerziehende sind intensiv in die Betreuung ihrer Kinder eingebunden. Eine Studie 

des IfD Allensbach aus dem Jahr 2020 ermittelte, dass 73 Prozent der Alleinerziehen-

den die Hauptbetreuungspersonen waren und 55 Prozent zusätzliche Unterstützung 

durch die Großeltern erhielten. Nur 20 Prozent hatten einen Expartner, der mehr oder 

weniger häufig in die Kinderbetreuung mit eingebunden war (IfD Allensbach 2020b). 

Alleinerziehende sind demnach überwiegend allein mit Herausforderungen im Alltag 

konfrontiert. Eine wichtige Hilfe sind dabei Schwangerschafts-, Familien- und Erzie-

hungsberatungsstellen, die von Ein-Eltern-Familien deutlich häufiger in Anspruch ge-

nommen werden als von Paarfamilien (Landeshauptstadt München Sozialreferat 

2021). Dass Alleinlebende mit Kindern vor allem durch staatliche Leistungen wie dem 

Bürgergeld und dem Unterhaltsvorschuss ihr Einkommen aufstocken, wird in Abbil-

dung Drei deutlich. Die durch das Statistische Bundesamt erfassten Daten zeigen, 

dass Alleinlebende mit Kind auf Unterstützungsleistungen angewiesen sind, um den 

deutlich geringeren Anteil von Erwerbseinkommen am Haushaltseinkommen im Ver-

gleich zu Paarfamilien auszugleichen.  

 

Abb. 3 Bruttohaushaltseinkommen nach Einkommensquellen und Familienformen mit Kindern 
unter 18 Jahren, 2018 (Deutschland; in Prozent). Quelle: BMFSFJ 2025, S.152. 
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Dazu passt, dass 37 Prozent der Haushalte der Alleinerziehenden im Jahr 2023 Leis-

tungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhielten (Bundesagentur für Arbeit Statistik 

2024). Ein-Eltern-Familien sind damit überproportional häufig auf diese Unterstüt-

zungsleistungen angewiesen. Während sie im Jahr 2023 ein Fünftel aller Familien aus-

machten, lag ihr Anteil unter den Bedarfsgemeinschaften mit Kind bei 56 Prozent (Bun-

desagentur für Arbeit Statistik 2023). Darüber hinaus verfügen fast alle Bedarfsge-

meinschaften über ein Einkommen, stocken also mit dem Bürgergeld nur bis zum Exis-

tenzminimum auf. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit stammte 2019 der Groß-

teil des Einkommens aus dem Kindergeld und aus dem Kindesunterhalt, ein Drittel war 

Erwerbseinkommen (Bundesagentur für Arbeit Statistik 2020). Der Elternteil, der nicht 

die Hauptbetreuung übernimmt, ist nach §1601 des Bürgerlichen Gesetzbuches ver-

pflichtet, diesen Unterhalt an den alleinerziehenden Elternteil beziehungsweise an das 

Kind zu zahlen. Wenn dieser nur unregelmäßig oder teilweise zahlt, haben die allein-

erziehenden Elternteile Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Das ist bei etwas mehr als 

der Hälfte der Fall, allerdings bezogen im Jahr 2020 lediglich 36 Prozent der Alleiner-

ziehenden den Vorschuss (IfD Allensbach 2020a). Eine Studie des Deutschen Jugend-

instituts ermittelte mittels Befragung von alleinerziehenden Müttern die Gründe für die 

fehlenden oder unregelmäßigen Unterhaltszahlungen. Angegeben wurde zum einen, 

dass sich die Expartner weigern, die Zahlungen zu leisten. Zum anderen, dass sie 

finanziell dazu nicht in der Lage ist. Ein gewisser Teil verzichtete außerdem bewusst 

darauf, den Unterhalt einzufordern, um das Verhältnis zum Kindsvater nicht zu ver-

schlechtern (Hubert et al. 2020). 

Ein-Eltern-Familien stehen also mehreren Herausforderungen gegenüber. Sie verfü-

gen über geringe finanzielle Ressourcen, die Einschränkungen im täglichen Leben 

notwendig machen.  Dies wird häufig durch eine niedrige Erwerbstätigkeit verursacht. 

Sie sind deshalb auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. Ausgelöst 

durch verschiedene Stressoren haben die alleinerziehenden Elternteile außerdem ge-

sundheitliche Einschränkungen und sind generell stark belastet. 

3.2 Lebenslagen von Familien mit Kind(ern) mit Behinderung 

Die Mütter, deren Bedarfe in dieser Forschungsarbeit ermittelt werden sollen, befinden 

sich in der schwierigen Lebensphase des Alleinerziehens. Hinzu kommt, dass ihre Kin-

der eine Diagnose für eine Behinderung oder lebensverkürzende Erkrankung haben. 

Dies bringt eigene Herausforderungen mit sich. Auf diese Aspekte soll nun in den 
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folgenden Kapiteln eingegangen werden. Da sich keine Quellen finden lassen, die ex-

plizit auf Ein-Eltern-Familien mit Kind(ern) mit Behinderung eingehen, werden hierfür 

Studien zu Familien allgemein, die ein Kind mit Behinderung haben, verwendet. Die 

Herausforderungen sind übertragbar, es ist allerdings davon auszugehen, dass sie 

größere Auswirkungen haben, wenn Elternteile alleinverantwortlich sind. Deshalb wird 

versucht, die Besonderheiten bei Alleinerziehenden miteinzubeziehen. 

3.2.1 Finanzielle Lage und Erwerbstätigkeit von Familien mit Kind(ern) mit Behinde-

rung 

Familien mit Kind(ern) mit Behinderung tragen hohe finanzielle Belastungen. Zum ei-

nen dadurch, dass sie höhere Aufwendung haben, da Kinder mit Behinderung häufig 

im besonderen Maße pflegerisch und medikamentös versorgt werden müssen (Kofahl 

und Lüdecke 2014). Das gilt insbesondere, wenn die Kostenübernahme für medizini-

sche Behandlungen, spezielle Materialien oder Therapien nicht gesichert ist (Sarimski 

2022). Zum anderen, weil das Erwerbseinkommen meistens gering oder nicht vorhan-

den ist. Denn viele Elternteile reduzieren ihre Arbeitszeiten oder müssen ganz auf die 

Erwerbstätigkeit verzichten, um ihr Kind zu betreuen. Die Kindernetzwerkstudie aus 

dem Jahr 2014 ermittelte, dass zu dem Zeitpunkt in den Familien, in denen die Mutter 

die hauptbetreuende Person war, ein Drittel nicht erwerbstätig war. Weitere 55 Prozent 

arbeiteten nur geringfügig oder in Teilzeit. Hierbei ergab sich kein signifikanter Unter-

schied zwischen alleinerziehenden und verpartnerten Müttern. Allerdings ist zu beden-

ken, dass eine Nicht-Erwerbstätigkeit oder Teilzeitarbeit der Elternteile in Ein-Eltern-

Familien größere Auswirkungen hat, da sie die Allein-Ernährer*innen sind (Kofahl und 

Lüdecke 2014). Dies zeichnet sich in der Armutsgefährdungsquote ab. Laut einer An-

gehörigenbefragung aus dem Jahr 2013 ist etwa ein Viertel der Angehörigenhaushalte, 

in der mindestens eine Person mit einer Behinderung lebt, armutsgefährdet. 54,3 Pro-

zent der Haushalte wird in der unteren Mitte eingeordnet (Landeshauptstadt München 

Sozialreferat 2014). Die geringe Erwerbstätigkeit wird unter anderem durch die zeitli-

che Flexibilität bedingt, die Elternteile von Kindern mit Behinderung benötigen und die 

mit einer Erwerbstätigkeit schwer vereinbar ist. Zum einen dadurch, dass die Betreu-

ungsplätze für Kinder mit einer Behinderung, insbesondere die der Ganztagesversor-

gung, nur begrenzt verfügbar sind (Rahab 2018). Zum anderen fordern die überdurch-

schnittlich häufigen Therapieangebote und Arztbesuche hohe zeitliche Ressourcen 

(Sarimski 2021). Und auch die Zahl der Krankheitstage liegt bei Kindern mit 
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Behinderung deutlich höher als bei nicht-behinderten Kindern (Landeshauptstadt Mün-

chen Sozialreferat 2016). Hilfreich ist hierbei, dass Alleinerziehende Anspruch auf die 

gleiche Anzahl an Tagen haben, die durch das Kinderkrankengeld abgedeckt werden, 

wie Paarfamilien. Allerdings reichen diese meist trotzdem nicht aus (Landeshauptstadt 

München Sozialreferat 2016). Besonders schwierig ist es für Familien mit Kind(ern) mit 

Behinderung die Ferienzeiten abzudecken. Dies trifft insbesondere zu, wenn ein El-

ternteil alleinerziehend ist, da nicht die doppelte Anzahl an Urlaubstagen zur Verfügung 

steht, wie es bei Paarfamilien der Fall ist. Sie sind auf fremd betreute Angebote ange-

wiesen, die allerdings nur in begrenztem Maße für Kinder mit einer Behinderung zur 

Verfügung stehen (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2016). Neben der 

schwierigen finanziellen Situation stehen diese Familien aufgrund der Behinderung 

noch anderen Herausforderungen gegenüber. Auf diese soll im folgenden Kapitel nä-

her eingegangen werden. 

3.2.2 Behinderungsbedingte Herausforderungen 

Eine große Herausforderung stellt sich den Eltern in der Informationsbeschaffung. Das 

betrifft Informationen über die Behinderung selbst, über finanzielle Leistungen der 

Kranken- und Pflegeversicherung, über die zuständigen Kostenträger und über die 

passenden Schul- und Betreuungseinrichtungen. Viele Eltern wissen darüber hinaus 

nicht, an wen sie sich konkret wenden müssen und welche Formulare dafür benötigt 

werden. Die wenige Hilfe zur Informationsbeschaffung, die Familien erhalten, erfolgt 

vor allem durch Ärzte und Selbsthilfegruppen. Nur ein geringer Teil erhält Assistenz 

durch die Behörden und Kranken- beziehungsweise Pflegekassen (Münchner Famili-

enbericht) Bei der tatsächlichen Beantragung stoßen sie auf „hohe bürokratische, ins-

besondere administrative und organisatorische Hürden“ (Landeshauptstadt München 

Sozialreferat 2016, S.178). Familien sehen sich dabei häufig einem langwierigen, an-

strengenden Prozess oder sogar einem Widerspruchsverfahren gegenüber. Denn aus 

Spargründen werden wichtige Hilfsmittel und Unterstützungsleistungen abgelehnt, 

ohne das im Vorhinein eine Einzelfallprüfung durchgeführt wurde (Schlichting 2018). 

Aus diesem Grund geben 37 Prozent der für den Münchner Familienbericht befragten 

Personen an, keine Leistungen beantragt zu haben. Darüber hinaus ändern sich die 

Bedarfe von Personen mit Behinderung regelmäßig und Hilfen müssen in den meisten 

Fällen nach einer gewissen Zeit erneut bewilligt werden (Landeshauptstadt München 

Sozialreferat 2016). Eine weitere Herausforderung ist der altersuntypische, erhöhte 
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Versorgungsaufwand von Kindern mit Behinderung. Denn viele Kinder sind nur sehr 

eingeschränkt selbstständig und müssen bei Alltagstätigkeiten begleitet werden. Er-

schwert wird dies durch Sprachprobleme und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder. Der 

tatsächliche Mehraufwand hängt dabei stark von der jeweiligen Behinderung ab (Büker 

2010). Und auch die Förderung der Selbstständigkeit ist energiezehrend, denn „das 

Erlernen basaler Kompetenzen geschieht in einem mühsamen und langwierigen Pro-

zess“ (Büker 2010, S.37). Viele Kinder benötigen auch nachts Unterstützung, bei-

spielsweise in der Pflege oder zur Beruhigung (Landeshauptstadt München Sozialre-

ferat 2014). Zur Bewältigung der herausfordernden Situationen müssen Familien kre-

ativ sein und einen hohen Organisationsaufwand betreiben, um Alltagsstrategien zu 

entwickeln. Außerdem erschwert die Behinderung des Kindes die Suche nach sponta-

nen Lösungen, wenn unerwartete Ereignisse auftreten und den eingespielten Alltag 

stören (Wilken 2020). Die Reaktionen der Umwelt auf die Behinderung des Kindes 

können die Eltern zusätzlich belasten. Denn viele Personen sind immer noch schlecht 

über das Thema Behinderung und die damit zusammenhängenden Verhaltensweisen 

informiert. Sie reagieren deshalb häufig mit mangelndem Verständnis (Eckert 2018, 

S.40). Die Eltern sind also mit einigen Herausforderungen konfrontiert, die mit der Be-

hinderung in Zusammenhang stehen und als Belastungen wahrgenommen werden. 

Negative Auswirkungen kann das auch auf die physische und psychische Gesundheit 

haben, was im Folgenden näher erläutert werden soll. 

3.2.3 Belastungserleben von Familien mit Kind(ern) mit Behinderung 

Die genannten besonderen Herausforderungen im Leben mit einem Kind mit Behinde-

rung zu meistern, ist für viele Eltern ein Kraftakt. Verstärkt wird diese hohe Belastung 

durch die „schwebende Ungewissheit“ (Praschak 2003, S.32) darüber, wie sich die 

Zukunft mit dem Kind mit Behinderung gestaltet. Der Münchner Familienbericht aus 

dem Jahr 2016 ermittelte, dass 38 Prozent der befragten Eltern ihren Gesundheitszu-

stand als „weniger gut“ oder „schlecht“ bewerten (Landeshauptstadt München Sozial-

referat 2016, S.174). Etwa die Hälfte der Befragten in der Studie zur ‚Arbeits- und Le-

benssituation von Menschen mit Behinderungen in der Landeshauptstadt München‘ 

leidet unter (eher) hohen Belastungssymptomen (Landeshauptstadt München Sozial-

referat 2014). Diese zeigen sich beispielsweise darin, dass Eltern „ständig übermüdet 

und angespannt sind“ (Kofahl und Lüdecke 2014, S.22) oder unter chronischen 

Schmerzen leiden. Neben den körperlichen Symptomen können aber auch psychische 
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Überlastungssymptome wie Depressionen und Angststörungen auftreten (Landes-

hauptstadt München Sozialreferat 2016). Da die Versorgung des Kindes viele zeitliche 

Kapazitäten einnimmt, vernachlässigen Eltern von Kindern mit Behinderung häufig ihre 

eigenen Bedürfnisse und Interessen (Eckert 2018, S.40). Generell ist das Belastungs-

erleben von Eltern mit Kindern mit Behinderung höher im Vergleich zu allen Eltern, 

insbesondere wenn die Kinder starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen (Adams et. al. 

2018). Ebenso haben der Gesundheitszustand und die Fähigkeiten des Kindes einen 

Einfluss darauf (Sarimski 2021). Durch Befragungen im Rahmen des Münchner Fami-

lienberichts 2016 wurde herausgefunden, dass die überwiegende Mehrheit der Eltern 

den Behördenkontakt als Belastung empfindet, da sie sich von den Mitarbeiter*innen 

unsensibel und nicht wertschätzend behandelt fühlen. Ob sozialpolitische Entschei-

dungen der letzten Jahre zu einer Veränderung dieser Wahrnehmung geführt haben 

könnten, soll durch die Erkenntnisse dieser Arbeit überprüft werden. Die Eltern berich-

teten außerdem, dass ihre Situation und die damit einhergehende Belastung kaum 

nachvollzogen werden können (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2016). Sie 

fühlen sich deshalb „mit ihren Problemen weitgehend auf sich gestellt“ (Kofahl und 

Lüdecke 2014, S.21) und erhalten kaum emotionale Unterstützung durch ihr soziales 

Netzwerk (Engelhardt 2022). Einen anderen Effekt haben hingegen Selbsthilfegruppen 

für Angehörige von Menschen mit Behinderung. Denn die Teilnehmer*innen befinden 

sich in einer ähnlichen Lebenslage, was das Verständnis im gegenseitigen Austausch 

erleichtert. Die Gespräche können dabei emotional von den Alltagsschwierigkeiten 

entlasten (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2016). Eltern finden hier zudem 

hilfreiche Informationen, insbesondere zum Einfordern von Leistungsansprüchen und 

können sich zusammenschließen, um sich sozialpolitisch für eine Verbesserung ihrer 

Situation zu engagieren (Seifert 2023). Laut Kindernetzwerkstudie nehmen 60,8 Pro-

zent der Eltern mit Kind(ern) mit Behinderung an einer Selbsthilfegruppe teil (Kofahl 

und Lüdecke 2014). Eine solche Selbsthilfegruppe speziell für alleinerziehende Mütter 

mit Kind(ern) mit Behinderung bietet der Verein siaf e.v. an. Im Forschungsteil dieser 

Arbeit soll unter anderem ermittelt werden, inwiefern siaf e.v. durch sein Projekt allfa-

beta die Bedarfe dieser Zielgruppe deckt. Im Folgenden werden der Verein und das 

Projekt vorgestellt, um eine Übersicht über die Angebote und seine Idee zu erhalten. 
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4 Das Projekt allfabeta 

Allfabeta ist ein Projekt des Vereins siaf e.v. und befasst sich mit den Belangen von 

alleinerziehenden Frauen* mit Kind(ern) mit Behinderung. Es wird zunächst der Trä-

gerverein und dann die einzelnen Angebote von allfabeta vorgestellt. 

4.1 Der Trägerverein siaf e.V. 

Siaf e.v. steht für ‚sozial, integrativ, aktiv für Frauen*‘. Der gemeinnützige Verein wurde 

1985 aus einer Selbsthilfeinitiative alleinerziehender Mütter heraus gegründet. Ziel ist 

„die Verwirklichung von Frauen*rechten, Gleichberechtigung und Gleichstellung […] 

zu fördern“ (Siaf e.V. 2024, S.8). Dadurch sollen weibliche Lebensentwürfe erweitert 

und ein soziales Netz aufgebaut werden, das die Isolation der Frauen* verhindert (Siaf 

e.V. 2024). Siaf e.V. fungiert mittlerweile als Trägerverein für die Frauen*projekte 

allfa_m, allfabeta und für das cafè glanz (Siaf e.V.). Für diese Forschungsarbeit wurden 

ausschließlich Frauen* befragt, die an den Angeboten des Projekts allfabeta teilneh-

men. 

4.2 Angebote des Projekts allfabeta 

Das Konzept des Projekts wurde 2007 mithilfe der Erfahrungen von allfa_m und aus 

der Selbsthilfegruppe „BaMbeKi“ heraus entwickelt. Ziel ist es, die Frauen* dabei zu 

unterstützen ihre alltäglichen Herausforderungen zu bewältigen (Siaf e.V. 2024). Das 

Angebotsspektrum von allfabeta umfasst dabei mehrere Bereiche. Den Kern bilden die 

offenen Treffen, die an einem Samstag im Monat stattfinden. Hier können die Frauen* 

sich mit anderen Müttern, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, austauschen und 

vernetzen. Damit das möglich ist, wird parallel eine Kinderbetreuung mit einem 1:1-

Schlüssel angeboten. Die Mitarbeiter*innen von siaf e.v. fungieren dabei als „Assistenz 

zur Selbstorganisation“ (Sozialwissenschaftliches Institut München (SIM) 2008, S.5) 

einer professionell koordinierten Selbsthilfegruppe. Die Treffen bieten dadurch zusätz-

lich noch Informationen und Aufklärung zu Themen, die die Lebenswirklichkeit der Al-

leinerziehenden mit Kind(ern) mit Behinderung betreffen (SIM 2008). Als Informations-

instrument dient auch der monatlich erscheinende Newsletter, der an alle dafür ange-

meldeten Frauen* per E-Mail verschickt wird (SIM 2008). Ein anderer wichtiger Be-

standteil ist die individuelle Beratung und Unterstützung. Je nach Anliegen der Mütter 

ist das eine allgemeine psychosoziale Beratung oder es werden spezifischere, meist 

rechtliche oder finanzielle Belange geklärt. Hierfür stehen beim Trägerverein 
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Fachanwält*innen zur Verfügung (SIM 2008). Vereinzelt werden auch Bildungs-, Erho-

lungs- und Freizeitangebote organisiert. Außerdem arbeitet allfabeta beständig daran, 

ein Kontaktnetzwerk der Einrichtungen für Behinderte und Alleinerziehende aufzu-

bauen, um eine Weitervermittlung der Klient*innen und eine gewinnbringende Zusam-

menarbeit zu fördern (SIM 2008). Zentral ist auch die politische Arbeit von siaf e.v. als 

„Anwältin der Zielgruppe“ (SIM 2008, S.58). Zum einen durch Lobbyarbeit gegenüber 

der öffentlichen Verwaltung und den Dienstleistungsträgern. Siaf e.v. engagiert sich 

dafür in zahlreichen Gremien und Arbeitskreisen. Zum Beispiel im Behindertenbeirat - 

Facharbeitskreis Frauen, in der Arbeitsgruppe Begleitete Elternschaft und im Arbeits-

kreis für Geschwisterkinder (Siaf e.V. 2024). Zum anderen durch Öffentlichkeitsarbeit, 

um die Gesellschaft über die Bedürfnisse von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) 

mit Behinderung aufzuklären und potenzielle Klient*innen zu erreichen (SIM 2008).  

Die Angebote des Projekts können als sozialarbeiterischen Maßnahmen betrachtet 

werden, die alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung als Klient*innen 

adressieren. Um darzulegen, warum sie eine Zielgruppe der Sozialen Arbeit darstellen 

und inwiefern ihre Anliegen als Gegenstand der Sozialen Arbeit verstanden werden 

können, braucht es einen wissenschaftlichen Bezug zur Thematik. Im Folgenden soll 

deshalb mithilfe der Definition und ausgewählter Theorien Sozialer Arbeit dargestellt 

werden, welche Rolle die Sozialen Arbeit in der Unterstützung alleinerziehender Mütter 

mit Kind(ern) mit Behinderung übernimmt. 

5 Rolle der Sozialen Arbeit 

Ein sozialpädagogischer Handlungsbedarf in Bezug auf die Zielgruppe lässt sich in der 

internationalen Definition Sozialer Arbeit der International Federation of Social Work-

ers beziehungsweise in der Übersetzung des deutschen Berufsverbands erkennen. 

Denn Soziale Arbeit fördert „die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von 

Menschen“ (Deutscher Bundesverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) 2016). Das ist 

bei Alleinerziehenden mit Kind mit Behinderung notwendig, da sie stark in ihrer Auto-

nomie eingeschränkt sind. Zum einen dadurch, dass sie von staatlichen Unterstüt-

zungsleistungen abhängig sind und ihnen durch die fehlende oder unzureichende pro-

fessionelle Betreuung häufig die erwünschte Erwerbstätigkeit verwehrt wird. Zum an-

deren, weil sie intensiv in die Pflege und Betreuung ihres Kindes eingebunden sind 

und deshalb kaum Zeit für sich und die eigenen Interessen haben. Sie können nicht 

selbst bestimmen, wie sie ihren Alltag gestalten möchten, da fast alle Kapazitäten für 
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das Kind aufgewendet werden. Um den Gegenstand und Auftrag der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der Zielgruppe noch genauer zu benennen, braucht es den Bezug zur The-

orie der Sozialen Arbeit. Da das Lebenslagenkonzept einen Bestandteil der For-

schungsfrage beinhaltet, bietet sich der bewältigungstheoretische Ansatz nach Böh-

nisch an. Dieser sieht den Gegenstand Sozialer Arbeit dort, wo die biographische 

Handlungsfähigkeit und die soziale Integration einer Person bedroht sind. Die Hand-

lungsfähigkeit wird eingeschränkt, wenn kritische Lebenskonstellationen nicht ausrei-

chend thematisiert werden können (Böhnisch 2012). Diese werden dann als kritisch 

wahrgenommen, wenn die verfügbaren personalen und sozialen Ressourcen für die 

Bewältigung der Lebenslage nicht mehr ausreichen (Böhnisch und Schröer 2013). Das 

ist unter anderem gegeben, wenn die Lebenskonstellationen nicht als soziales Prob-

lem anerkannt sind, sondern als individuelles Verschulden verstanden werden (Böh-

nisch 2012). Bei der Gruppe der Alleinerziehenden mit Kind(ern) mit Behinderung lässt 

sich vor allem ein Defizit in den finanziellen Ressourcen, in den Betreuungsressourcen 

und den gesundheitlichen Ressourcen vermuten. Die Soziale Arbeit ist deshalb zum 

einen dafür verantwortlich, den Zugang zu Ressourcen für die Zielgruppe zu erleich-

tern. Zum anderen muss sie darauf hinarbeiten, dass die Herausforderungen von Al-

leinerziehenden mit Kind(ern) mit Behinderung mehr in den Fokus der Gesellschaft 

rücken und dadurch als soziales Problem sichtbar werden. Außerdem sollte sie den 

Frauen* einen Gesprächsrahmen bieten, innerhalb dem sie ihre als kritisch wahrge-

nommene Lebenskonstellation thematisieren können. Dadurch lässt sich verhindern, 

dass ein sogenannter Abspaltungsdruck entsteht, der zu regressiven Verhaltenswei-

sen wie einer Isolation von der Umwelt führt (Böhnisch und Schröer 2013). 

Zur Aufgabenklärung der Sozialen Arbeit auf der politisch-strukturellen Ebene, muss 

eine systemische Perspektive herangezogen werden. Denn laut Böhnisch kann die 

Soziale Arbeit sozialstrukturelle Bedingungen nur bedingt verändern (Böhnisch und 

Schröer 2013). Der Systemismus nach Staub-Bernasconi hingegen sieht einen klaren 

politischen Auftrag der Sozialen Arbeit. Die Gesellschaft ist laut dieser Theorie in Sys-

temen aufgebaut, deren Zugang begrenzt ist und den Klient*innen teilweise verwehrt 

wird. Die Soziale Arbeit muss deshalb darauf hinwirken, dass die Klient*innen durch 

strukturelle Veränderungen in essenzielle Teilsysteme re-inkludiert werden. Denn nur 

durch eine Mitgliedschaft in diesen Funktionssystemen haben sie Zugriff auf Ressour-

cen, durch die eine Bedürfnisbefriedigung ermöglicht wird (Staub-Bernasconi 2018). 

Bezogen auf Alleinerziehende mit Kind mit Behinderung wäre das zum Beispiel die 
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Integration in das Wirtschaftssystem durch die Ermöglichung der Erwerbstätigkeit. 

Dadurch würden ihnen finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, die eine hohe 

Relevanz für die Bedürfnisbefriedigung haben. Der Zugang zu Funktionssystemen 

wird durch menschliche Fähigkeiten, aber auch durch den Besitz von Machtquellen 

bestimmt (Staub-Bernasconi 1998). Innerhalb der Systeme werden die Begrenzungs- 

und die Behinderungsmacht unterschieden. Sie bestimmen, ob Güter gerecht verteilt 

werden oder nur bestimmten Bevölkerungsgruppen die volle Bedürfnisbefriedigung er-

möglicht wird (Staub-Bernasconi 2018). Wenn machtbehindernde Regeln für die ein-

geschränkte Bedürfnisbefriedigung der Klient*innen verantwortlich sind, muss die So-

ziale Arbeit intervenieren, um diese in machtbegrenzende Regeln umzuwandeln 

(Staub-Bernasconi 1998). Anhand der dargestellten Lebenslage der Alleinerziehenden 

mit Kind(ern) mit Behinderung lassen sich mehrere machtbehindernde Regeln erken-

nen, die die Zielgruppe in ihrer Bedürfnisbefriedigung einschränken. Dazu gehören 

das mangelnde Wissen über das Unterstützungssystem, die verwehrte Erwerbstätig-

keit, die knappen finanziellen Mittel und die dadurch bedingte Abhängigkeit von staat-

lichen Leistungen. 

6 Methodik und Durchführung der Untersuchung 

Im folgenden Kapitel wird nun die konkrete Durchführung des Forschungsvorhabens 

dargestellt. Dazu werden die gewählten Methoden des Erhebungs- und Auswertungs-

verfahrens beschrieben und vor dem Hintergrund der Passgenauigkeit zum For-

schungsgegenstand begründet. Damit kann legitimiert werden, dass die Methoden 

wissenschaftlich angemessen sind und die Replizierbarkeit für andere Forscher*innen 

wird gewährleistet (Strübing 2018). 

6.1 Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage 

Die aktuelle Datenlage zu alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung 

muss getrennt betrachtet werden. Die Forschung weist zum einen Ergebnisse zum 

Thema Eltern mit Kind(ern) mit Behinderung auf, zum anderen zum Thema Alleiner-

ziehende. Die Kombination der beiden Lebenslagen ‚alleinerziehend‘ und ‚Elternteil 

von Kind mit Behinderung‘ ist kaum erforscht, vermutlich auch aufgrund der Spezifizität 

der Zielgruppe. Ziel dieser Forschungsarbeit ist deshalb zu klären, inwiefern die Er-

kenntnisse zur Lebenslage und zu Bedarfen auch zutreffen, wenn Mütter alleinerzie-

hend sind und die Kinder eine Behinderung haben. 
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Die Literatur zum Thema Alleinerziehende ist häufig bezogen auf Mütter, da die große 

Mehrheit der Ein-Eltern-Haushalte von einem weiblichen Elternteil geführt wird 

(BMFSFJ 2025). Statistische Daten finden sich vor allem in Publikationen der Bundes-

regierung und von Kommunen wie der Landeshauptstadt München (vgl. BMFSFJ 

2025; BMAS 2021; Landeshauptstadt München Sozialreferat 2021). Alleinerziehende 

werden dabei häufig als eigene Bevölkerungsgruppe aufgeschlüsselt. Da Ein-Eltern-

Familien inzwischen einen Anteil von über 20 Prozent aller Familienformen ausma-

chen, rücken sie vermehrt in den Fokus der Sozialforschung (BMAS 2021). Die Litera-

tursuche wurde zum einen durch eine Schlagwortsuche mit den Begriffen ‚Alleinerzie-

hend‘, ‚Alleinerziehende Mutter‘ und ‚Einelternfamilie‘ mit einer Beschränkung auf die 

letzten 10 Jahre betrieben. Dies erfolgte in den Datenbanken der Katholischen Stif-

tungshochschule und der Bayerischen Staatsbibliothek. Im Anschluss wurde durch 

das sogenannte Schneeballsystem relevante Literatur gefunden, indem in den bereits 

gefundenen Quellen nach dort zitierter und für die Forschungsarbeit relevanter Litera-

tur gesucht wurde. 

Die Forschung zu Familien mit Kind(ern) mit Behinderung ist zwar zahlreich, doch an 

vielen Stellen veraltet. Die Literatursuche wurde mit den Schlagwörtern ‚behindertes 

Kind‘, ‚Behinderung in der Familie‘ und ‚Behinderung und Familie‘ in denselben Daten-

banken begonnen. Dabei ist anzumerken, dass zunächst im zeitlichen Rahmen der 

letzten 10 Jahre recherchiert wurde, dadurch aber kaum Literatur gefunden werden 

konnte. Erst die Erweiterung der Zeitgrenze auf die letzten 20 Jahre erbrachte rele-

vante Literatur. Weitere Literatur wurde durch die bereits beschriebene Schneeballme-

thode gefunden, wobei auch die wenigen aktuellen Veröffentlichungen fast ausschließ-

lich Studien und Literatur aus den frühen 2000er Jahren verwenden. 

Die Initiatividee für das Forschungsthema entstand durch einen Aushang des Vereins 

siaf e.V. an der Hochschule der Forscherin. Dessen Erkenntnisinteresse lag darin, zu 

erfahren, welchen Nutzen die Angebote des Projekts allfabeta für die Klient*innen ha-

ben. Um einen angemessenen Rahmen für die Bachelorarbeit zu schaffen, fokussiert 

sich das Erkenntnisinteresse dieser Forschungsarbeit auf die Dimensionen der Le-

benslage von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung und deren Be-

darfe. Zusätzlich soll durch den Bezug zum Projekt allfabeta ergründet werden, inwie-

fern sozialarbeiterischen Angebote zur Bedarfsdeckung der Zielgruppe beitragen. 
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Da die Lebenslage und die Bedarfe von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit 

Behinderung noch nicht empirisch erforscht wurden und die Erkenntnisse zu Familien 

mit Behinderung zudem veraltet sind, will die vorliegende Studie diese Forschungslü-

cke schließen. Dazu versucht sie die folgenden zwei Forschungsfragen zu beantwor-

ten:  

- ‚Wie gestaltet sich die Lebenslage von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit 

Behinderung?‘ 

-  ‚Welche Bedarfe haben alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung und 

inwiefern werden diese durch sozialarbeiterische Angebote des Projekts allfabeta 

gedeckt?‘. 

6.2 Forschungsdesign 

Um die genannte Forschungsfragen zu untersuchen, wurde ein qualitatives For-

schungsdesign gewählt. Die qualitative Sozialforschung will die „Probleme wie auch 

Lösungen aus Sicht der Akteur:innen […] durchdringen“ (Schiek 2024, S.16). Das ist 

sinnvoll, da die Lebenslage und die Bedarfe von Alleinerziehenden mit Kind mit Behin-

derung nicht erforscht sind. Um dazu Erkenntnisse zu erlangen, ist es sinnvoll, die 

Betroffenen mit einzubeziehen. Das gelingt, weil „die qualitative Forschung stärker auf 

einzelne Fälle und subjektive Sinnstrukturen ausgerichtet ist“ (Hug 2020). Die vorlie-

gende Forschungsarbeit dient außerdem als Vorstudienmodell für eine größer konzi-

pierte, quantitative Evaluation. Das bedeutet, dass Hypothesen generiert werden, die 

in einem weiteren Forschungsvorhaben quantitativ und mit einer größeren Stichprobe 

überprüft werden sollen (Hug 2020). Dieses hypothesengenerierende Verfahren ist 

auch sinnvoll, da die Lebenslagen von Alleinerziehenden mit Kind mit Behinderung 

individuell sind und deshalb erst einmal ermittelt werden muss, wie sich diese gestal-

ten. Dies gelingt durch eine qualitative Voruntersuchung. 

6.2.1 Stichprobe 

Die Stichprobenwahl wurde beeinflusst durch die sehr spezifische Zielgruppe des Pro-

jekts allfabeta. Denn durch die Festlegung auf drei Faktoren, nämlich Frauen*, allein-

erziehend und Kind mit Behinderung, wird die Stichprobe bereits stark eingegrenzt. 

Zusätzlich musste beachtet werden, dass die Mütter über geringe Zeitressourcen ver-

fügen und die Fragestellung der Forschungsarbeit sensible Themen anspricht. Insbe-

sondere ein laufendes Sorgerechtsverfahren vor dem Familiengericht kann deshalb 
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die Interviewbereitschaft einschränken. Eine Eingrenzung zum Beispiel auf eine be-

stimmte Altersspanne der Kinder oder die Art der Behinderung war deshalb nicht sinn-

voll, da es den Zugang zu Interviewpartner*innen übermäßig erschwert hätte. Um das 

Interview zu ermöglichen, wurden die Kinder von zwei der Frauen* währenddessen 

durch eine Mitarbeiter*in von siaf e.v. betreut. 

Die vier Befragten waren zwischen 36 und 41 Jahren alt und hatten Kinder im Alter 

von 2 bis 8 Jahren, von denen zwei Geschwisterkinder waren. Eine Teilnehmer*in 

wollte keine Aussage zu ihrem Geschlecht machen, die anderen drei Personen identi-

fizierten sich als weiblich. Drei Teilnehmer*innen verfügten über einen akademischen 

Abschluss und eine Teilnehmer*in hatte eine abgeschlossene Berufsausbildung. Bei 

den Behinderungsarten zeigte sich eine große Varianz. Bei den beiden Geschwister-

kindern wurde Mukoviszidose diagnostiziert, ein Kind hatte Trisomie 21 und zwei wa-

ren Kinder mit Autismus-Spektrums-Störung, wobei einer der beiden die Diagnose ei-

nes hochfunktionalen Autismus hatte. Alle Teilnehmer*innen hatten einen Pflegegrad 

für ihr Kind beantragt, allerdings wurde nur in drei Fällen Pflegegrad drei beziehungs-

weise zwei bewilligt. Bei einer Familie wurde der Antrag vollständig abgelehnt. 

6.2.2 Erhebungsinstrument Problemzentriertes Interview 

Zur Erhebung der Daten wurde die Methode des problemzentrierten Interviews ge-

wählt. Diese Art der offenen, teilstrukturierten Befragung ermöglicht die „Erhebung 

subjektiver Einstellungen in Bezug auf ein gesellschaftliches Problem“ (Hug 2020). Es 

können wenige objektive Aussagen über die Gruppe der alleinerziehenden Mütter mit 

Kind (ern) mit Behinderung getroffen werden, da die aktuelle Forschung diese Bevöl-

kerungsgruppe lediglich in Teilgruppen aufgreift und zudem nicht aktuell ist. Es braucht 

deshalb subjektive Erzählungen, um die Lebens- und Problemlage der Zielgruppe zu 

explorieren (Mayring 2023). Die Frauen* sind dabei die Expertinnen ihrer eigenen Le-

benslage. Sie sollen frei auf die Fragen antworten können, um ein offenes Gespräch 

zu gewährleisten (Mayring 2023). Da sie allerdings einen hohen Erzähldruck haben 

und die Lebenslagen sehr vielschichtig sind, ist eine Teilstrukturierung des Interviews 

hilfreich. Dazu werden zumindest grob Problemstellungen vorgegeben, die dann von 

den Interviewteilnehmer*innen durch Beantwortung von offen gestellten Fragen explo-

riert werden (Froschauer 2025). Diese Problemstellungen wurden im Vorhinein durch 

die Durchsicht des aktuellen Forschungsstandes entwickelt und schwerpunktmäßig 

vier Oberthemen ausgewählt, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant 
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sind. In einem Interviewleitfaden (Anhang 3) wurden dann jeweils eine übergeordnete 

Frage und mehrere Spezialisierungsfragen zum jeweiligen Thema festgehalten. Durch 

die Verwendung eines Leitfadens können die Interviews nach der Auswertung leichter 

verglichen werden und dadurch subjektive Sichtweisen verallgemeinert werden (Reiter 

und Witzel 2022). 

6.2.3 Datenerhebung und Datenauswertung 

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 26.04.2025 bis 27.05.2025 geführt. Alle Inter-

views fanden in den Räumlichkeiten von siaf e.V., in einem geschützten, abgeschlos-

senen Beratungsraum statt. Die Nähe zum Forschungsgegenstand wurde als sinnvoll 

bewertet, da die Frauen* den Ort bereits aus Beratungen oder von den Samstagstreffs 

kannten und als geschützten Raum wahrnehmen (Froschauer 2025). Das vertraute 

Umfeld kann dabei zur Offenheit der Interviewteilnehmer*innen beitragen. Vor Beginn 

der Befragung wurden die Interviewteilnehmer*innen nochmals über die forschungs-

leitenden Fragestellungen, den Datenschutz insbesondere bei der Datenspeicherung, 

die Anonymität der Transkription und die Freiwilligkeit des Interviews informiert. Außer-

dem wurde die Zustimmung zur digitalen Aufnahme des Gesprächs und zur anonymi-

sierten Weitervereinbarung der Daten erklärt, indem die Teilnehmer*innen eine Einver-

ständniserklärung unterzeichneten (Anhang 1). Im Anschluss wurde ihnen ein Infor-

mationsblatt über die Datenverarbeitung ausgeteilt (Anhang 2). Danach wurde das In-

terview anhand des im Vorhinein erstellten Leitfadens geführt. Die Gespräche wurden 

alle mit Hilfe des Diktiergeräts eines Smartphones aufgezeichnet und später lokal auf 

der Festplatte eines Laptops gespeichert. Zum Abschluss der Befragung wurden au-

ßerdem einige demographische Daten erhoben, die für die Forschungsarbeit relevant 

sind. Außerdem wurde den Teilnehmer*innen für die Teilnahme gedankt. Die Dauer 

der Interviews variierte zwischen 55 und 70 Minuten, woraus sich ein Mittelwert von 

61 Minuten errechnen lässt.  

Um die Interviews in einem weiteren Schritt auszuwerten, mussten die Tonaufnahmen 

transkribiert werden. Diese „Verschriftlichung menschlicher Kommunikation“ (Ludwig-

Mayerhofer 1999) benötigt ein festes Regelsystem. Die sogenannten Transkriptions-

regeln (Anhang 4) wurden in Anlehnung an Kuckartz (Kuckartz 2022) entwickelt und 

für den Zweck der Forschungsarbeit leicht modifiziert. Denn sie orientieren sich daran, 

welche Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen eine wesentliche Bedeutung 

haben, und bestimmen den Umfang der Transkription. Da die direkten Aussagen der 
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Interviewteilnehmer*innen forschungsrelevant sind, wurde wörtlich und nicht laut-

sprachlich oder zusammenfassend transkribiert. Die Sprache und Interpunktion wur-

den geglättet, also an das Schriftdeutsche angeglichen. Füllwörter wie ‚ähm‘ oder ‚ge-

nau‘ wurden nicht übernommen, ebenso Laute der Zustimmung, solange sie den Re-

defluss nicht unterbrochen haben. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz darge-

stellt. Besondere Betonungen, emotionale nonverbale Äußerungen (wie Seufzen) und 

Pausen wurden in das Transkript mit aufgenommen, da sie die Bedeutung des Inhalts 

beeinflussen. Die Interviewteilnehmenden wurden mit den Pseudonym ‚B 1-4‘ und die 

Interviewerin mit dem Pseudonym ‚I‘ benannt und es wurden alle Angaben, die Rück-

schlüsse auf die Personen zulassen würden, anonymisiert.  

Nach der Transkription folgte die Auswertung der Interviewdaten. Als Instrument wurde 

die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Eine der bekanntesten Konzepte wurde durch 

den Psychologen Philipp Mayring entwickelt. Hierin wird die deduktive Kategorienbil-

dung von der induktiven unterschieden. Dies bedeutet, dass Codes entweder anhand 

des bisherigen Forschungsstandes gebildet oder im Laufe des Prozesses am vorhan-

denen Datenmaterial abgeleitet werden. Eine Weiterentwicklung durch Kuckartz 

(2022) kombiniert diese beiden Vorgehensweisen und wird innerhalb der vorliegenden 

Forschungsarbeit verwendet. Dies wurde als sinnvoll erachtet, da die theoriegestütz-

ten Codes eine Orientierung beim ersten Durchlauf des Analysierens bieten, aber nicht 

alle Aspekte des Datenmaterials aufgreifen.  

Zu Beginn der Analyse wurde ein Kategoriensystem (Anhang 5) entwickelt, durch das 

die relevanten Aspekte des Interviews strukturiert werden können. Dadurch wird die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt (Mayring 2022). Die Leitthemen der For-

schungsfrage wurden zu Basiscodes umgewandelt. Diese bestehen „aus einem Wort 

oder aus einer Zwei- bis Vier-Wort-Kombination“ (Kuckartz und Rädiker 2024). Im da-

rauffolgenden Codieren wurden diese Kategorien (Codes) einzelnen Textstellen zuge-

ordnet (Kuckartz und Rädiker 2024). Nach einem ersten Durchlauf folgte die Feinco-

dierung mithilfe der induktiven Kategorienbildung.  Zum einen wurden dabei die Basis-

codes in Subcodes ausdifferenziert. Das ist nötig, wenn eine Kategorie mehrere As-

pekte umfasst, die besonders hilfreich für die Beantwortung der Forschungsfrage sind 

oder die Befragten zu einer Kategorie sehr ausführliche Antworten gegeben haben. 

Zum anderen werden durch zusammenhängende Aussagen, die zu keiner bereits ge-

bildeten Kategorie passen, neue Codes generiert (Kuckartz und Rädiker 2024). Um 
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die Subcodes klar voneinander abzugrenzen, wurden sie zusätzlich noch durch ein bis 

zwei Sätze definiert (Kuckartz 2022). Zum Abschluss wurde das gesamte Datenmate-

rial noch einmal entlang des überarbeiteten Kategoriensystems analysiert. 

6.3 Gütekriterien 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, muss sich das methodische 

Vorgehen an allgemein festgelegten Gütekriterien orientieren. In der quantitativen For-

schung gelten die Validität, die Reliabilität und die Objektivität als die klassischen Kri-

terien. Allerdings sind diese größtenteils nicht auf die qualitative Forschung übertrag-

bar (Flick 2022). Mayring (2023) entwickelte deshalb sechs speziell für die qualitative 

Forschung geeignete Gütekriterien. Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit 

wurden folgende Kriterien erfüllt:  

• Verfahrensdokumentation: Durch die genaue Beschreibung des Vorgehens und 

die Begründung, warum bestimmte Untersuchungsinstrumente gewählt wur-

den, wird die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses sichergestellt. 

• Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Interpretationen, die anhand der 

Ergebnisse vorgenommen werden, lassen sich nicht beweisen. Ihre Gültigkeit 

wird deshalb durch in sich schlüssige Argumentationen abgesichert. 

• Regelgeleitetheit: Das Vorgehen muss durch gewisse Regeln sicherstellen, 

dass das Material systematisch bearbeitet wird. Dazu gehören zum Beispiel die 

Kodierregeln, die sicherstellen, dass die Textstellen einer Kategorie denselben 

Inhalt beschreiben. 

• Nähe zum Gegenstand: Die Erhebung der Daten sollte möglichst nah an der 

Alltagswelt der Teilnehmer*innen stattfinden. In dieser Studie gelingt das durch 

die Durchführung der Interviews in den Räumlichkeiten von siaf e.V.. 

Die Kriterien der Kommunikative Validierung und der Triangulation waren aufgrund des 

Vorgehens und des zeitlichen Rahmens dieser Forschungsarbeit nicht relevant (May-

ring 2023). 

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen nun die empirischen Forschungsergebnisse dargestellt werden. 

Dazu werden die Aussagen der Interviewteilnehmer*innen mit Hilfe einer Kategorien-

einteilung sortiert und einzelne besondere Aspekte herausgearbeitet. Danach werden 
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die Ergebnisse mit dem bisherigen Stand der Forschung verglichen und die Bedarfe 

der alleinerziehenden Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung exploriert. Außerdem wird 

dargestellt, inwiefern das Projekt allfabeta zur Bedarfsdeckung beiträgt, indem der Nut-

zen der Angebote für die Zielgruppe erörtert wird. 

7.1 Ergebnisdarstellung 

Die Ergebnisse werden in drei Basiscodes (Kategorien) aufgegliedert. Die erste Kate-

gorie beschreibt verschiedene Dimensionen der Lebenslage von alleinerziehenden 

Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung. Diese beinhalten die Betreuung und Pflege des 

Kindes, die psychosoziale Situation und die finanzielle Lage. Die zweite Kategorie um-

fasst verschiedene Arten von Bedarfen, die sich aus den Aussagen der Interviewten 

erschließen lassen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Studie wird 

sich auf sechs Bedarfe beschränkt, die sich am deutlichsten in den Ergebnissen er-

kennen lassen. Die dritte Kategorie beinhaltet Aussagen über das Projekt allfabeta und 

welche positiven Effekte die Nutzung der Angebote bewirkt. Daraus soll in der an-

schließenden Interpretation rückgeschlossen werden, inwiefern eine Bedarfsdeckung 

erzeugt wird. Den Basiscodes sind jeweils mehrere Subcodes untergeordnet, die die 

Darstellung der Ergebnisse inhaltlich gliedern sollen. Diese werden im Folgenden als 

unterstrichene Zwischenüberschriften dargestellt. 

7.1.1 Lebenslage 

Betreuung und Pflege des Kindes 

Alle Interviewteilnehmer*innen berichteten von einem insgesamt hohen Betreuungs- 

und Pflegeaufwand ihrer Kinder. Allerdings werden unterschiedliche Aussagen zum 

Umfang getroffen, was in Zusammenhang mit der Behinderung gestellt wird. Zwei der 

Interviewteilnehmer*innen haben ein Kind mit Autismus- Spektrums-Störung. Sie be-

richteten, dass einfache Tätigkeiten wie das Anziehen in der Früh wesentlich mehr Zeit 

brauchen, da es den Kindern schwerfällt, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren und 

sie deshalb immer wieder daran erinnert werden müssen. Eine intensive mündliche 

Begleitung sei hierbei notwendig, um stereotypische, repetitive Verhaltensweisen zu 

unterbrechen. Sie seien „[…] selbstständig, aber mit Begleitung selbstständig.“ (B1). 

Außerdem würden die Kinder das auch einfordern, da es ihr Bedürfnis nach Sicherheit 

befriedigt. Die beiden Mütter erwähnten zudem die hohe Reizsensibilität ihrer Kinder, 

aufgrund der sie viel Zeit und Geduld aufwenden müssen, um sie dabei zu 
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unterstützen, diese Reize zu verarbeiten. Sie gaben an, dass es den Kindern aufgrund 

der Reizüberflutung abends schwer falle zur Ruhe zu kommen und nachts durchzu-

schlafen. Eine Mutter berichtete von aggressiven Verhalten am Abend, weshalb sie 

darauf achten müsse, „dass es sich nicht hochschaukelt alles.“ (B1). Die andere Mutter 

schilderte, dass ihr Alltag sehr monoton abläuft, um zu vermeiden, dass ihr Kind zu 

vielen Reizen ausgesetzt ist. Eine Teilnehmer*in, deren Kinder eine lebensverkür-

zende Erkrankung haben, habe vor allem durch die medizinische Versorgung einen 

erhöhten Pflegeaufwand. Sie betonte, dass die tägliche Routine den Alltag erleichtert, 

aber dass die Aufgaben dennoch viel Zeit und Konzentration fordern. Als besonders 

anstrengende Aufgabe empfindet sie die vierteljährlich stattfindende Kontrollbesuche 

im Krankenhaus. Eine Mutter von einem Kind mit Trisomie 21 erklärte, dass sie einen 

höheren Betreuungsaufwand hat als andere Eltern, denn „er braucht halt mehr Kör-

perkontakt. Und mehr Hilfe, wenn er sich aufregt, dass er runterkommt und so.“ (B4).  

Alle Mütter berichteten außerdem von einem hohen organisatorischen Aufwand, der 

mit der Behinderung des Kindes im Zusammenhang steht: 

„Also so von morgens bis abends war ich irgendwie mit Orga beschäftigt. Vor allem, 

was schon hinzukommt, ist […], du musst diese Therapien organisieren und dieses 

Ganze.“ (B4) 

Erschwert werde das durch das häufig fehlende Wissen in diesem Bereich, sodass 

man sich „erstmal reinfuchsen und so alles verstehen [müsse]“ (B4).  

Die Betreuung durch institutionelle Betreuungseinrichtungen ist bei den Teilnehmer*in-

nen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Mehrheitlich sind die Kinder mehrere 

Stunden am Tag in einer Einrichtung betreut. Die Mutter eines Kindes mit Autismus-

Spektrums-Störung berichtete, dass eine Fremdbetreuung in einer Gruppe mit mehre-

ren Kindern nicht möglich ist und sie deshalb zeitweise zuhause durch eine Kinderbe-

treuerin unterstützt wird. Es sei allerdings ein hoher Aufwand gewesen, eine passende 

Person zu finden, die diese Betreuung längerfristig übernimmt, und die Kostenüber-

nahme bewilligt zu bekommen. Zwei der Befragten haben in der ersten Zeit direkt nach 

der Geburt hilfreiche Unterstützung durch Familienpfleger*innen beziehungsweise 

durch Mitarbeiter*innen der frühen Hilfen bekommen:  

„Die kamen dann auch tatsächlich fünf Tage die Woche, acht Stunden. Das hab 

ich bekommen für fast fünf Monate sogar. Und das hat uns enorm geholfen.“ (B4) 
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Zusätzlich erhalten alle Mütter Unterstützung durch die eigene Familie, wobei sich die 

Häufigkeit unterscheidet. Die Mehrheit der Befragten gaben an, dass Verwandte nur 

sporadisch und in Notfallsituationen auf die Kinder aufpassen. Eine Mutter wiederum 

wird zu festen Zeiten mehrmals die Woche durch den Großvater in der Betreuung ent-

lastet. Die eingeschränkte Übernahme der Betreuung bedingt sich laut einer Mutter 

durch den erhöhten und komplexen Pflegeaufwand, der eine Betreuung durch Perso-

nen ohne medizinische Fachkenntnisse erschwert:  

„Und wenn der Opa mal abends babysitten sollte, müsste ich ihm das jetzt erst 

alles wochenlang zeigen.“ (B2) 

Die beiden Mütter der Kinder mit Autismus legten dar, dass die Großeltern die Betreu-

ung aufgrund des mangelnden Wissens über die Behinderung nicht übernehmen kön-

nen oder sich diese nicht zutrauen. Viel Zeit muss laut den Teilnehmer*innen für Fahrt-

wege zu Betreuungseinrichtungen und Therapien aufgewendet werden, da diese auf-

grund des begrenzten Angebots selten wohnortnah angesiedelt seien.  

Der Kindsvater ist unterschiedlich stark eingebunden. Ein Teil der Befragten wird re-

gelmäßig in der Betreuung unterstützt. In einem Fall „so ein paar Stunden in der Wo-

che“ (B1), in einem anderen aber auch im zweiwöchigen Rhythmus. Eine der Teilneh-

mer*innen berichtet davon, „dass der Papa auch mehr mit im Boot ist“ (B4), da das 

Kind zwei Nächte in der Woche bei ihm verbringt und er auch über längere Zeit die 

vollständige Betreuung übernimmt. Die Mehrheit der Befragten bemängelte, dass die 

Unterstützung durch den Kindsvater nur begrenzt gegeben ist: 

„Er übernachtet nicht beim Papa. Er hat keine Wochenenden beim Papa. Und 

wenn es große Ausflüge sind, muss ich auch mitgehen, weil er sich das nicht traut 

quasi.“ (B1) 

Eine andere Mutter gab an, gar keinen Kontakt mehr zum Kindsvater zu haben. In 

diesem Zusammenhang wurde auch bemängelt, dass die Frauen* den größten Teil der 

Betreuung übernehmen und die Unterstützung durch den Kindsvater von dessen Fä-

higkeiten und Willen abhängig ist:  

„Aber irgendwie gefühlt dürfen die Väter, also es gibt eine Umgangspflicht, aber 

wenn sie es halt nicht machen, kann man ja auch keinen zwingen. Und das habe 

ich schon öfter jetzt auch von Frauen gehört, die sagen, sie können nicht mehr. 
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Und der Vater sagt, aber er kommt mit der Behinderung nicht klar und dann kann 

er halt leider nur drei Stunden pro Woche machen.“ (B3) 

Psychosoziale Situation 

Eine andere Dimension der Lebenslage ist die psychosoziale Situation der Frauen. 

Alle Befragten äußerten ein hohes Belastungserleben: „[A]lso die extreme Belastung 

nagt an mir schon seit Jahren.“ (B1). Die Befragten führen das auf die durchgängige 

Einbindung in die Betreuung ihrer Kinder zurück. Ein Teil der Frauen schilderte, dass 

sie besonders intensive Phasen erlebt hätten, in denen sie kaum mehr Energie hatten:  

„Ich bin dann irgendwie so, wie, ja, da kann man nur noch sagen, wie so ein Zombie 

mit (Name des Kindes) spazieren gegangen und dem Hund in der Früh. Und dann 

hab ich nur noch angefangen zu weinen.“ (B4) 

Zwei der Befragten berichteten von einem starken Schlafmangel, da ihre Kinder auf-

grund von Krankheit und eingeschränkter Selbstregulation in der Nacht häufig beruhigt 

werden müssen. Als besondere Herausforderungen wurde durch die Teilnehmer*innen 

der ständige „Mental Load“ (B2) empfunden, der entstehe, weil die Alleinerziehenden 

die Aufgaben nicht mit einer Partner*in teilen könnten:  

„Also, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ich bin Vater, Mutter in einem, (..) 

unsere Verwaltung, (..) unser Finanzvorstand in der Familie.“ (B2) 

Eine Mutter werde deshalb durch den ständig wachsenden „Berg“ (B2) an Aufgaben, 

in ihrem Handeln blockiert. Eine andere empfindet einen großen Druck dadurch, dass 

sie die volle Verantwortung tragen muss:  

„Und man muss immer alles im Kopf behalten. Man muss, darf auch nicht, nicht 

irgendwas verpassen, weil sonst betrifft es gleich auch die Gesundheit von den 

Kindern.“ (B2). 

Insgesamt wird die ungeteilte Verantwortung durch das Alleinerziehen häufig als zu-

sätzliche Herausforderung im Leben mit einem Kind mit Behinderung wahrgenommen. 

Denn sie bedeute „mehr Nächte alleine, mehr Dinge, mehr Entscheidungen“ (B4).  Die 

Befragten äußerten aufgrund der hohen Belastung eine Beeinträchtigung des psychi-

schen Wohlbefindens, was sich in starker Emotionalität, Panikattacken, Frust und ei-

ner allgemeinen Gefühlslosigkeit zeige:  
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„Ich würde einfach gerne wieder zu mir, zu meinem Gefühl kommen, zurück. […] 

Ich habe das ein bisschen verloren.“ (B1) 

Eine der Befragten beklagte außerdem eine ständige Unruhe, da ihr Kind teilweise „14, 

15, 16 Stunden“ (B3) herauforderndes Verhalten zeigt und sie selbst in ruhigen Phasen 

durch eine ständige „negative Erwartungshaltung […] nie so richtig abschalten [könne]“ 

(B3). Es wurde außerdem angegeben, dass zusätzliche Faktoren das Belastungserle-

ben negativ beeinflussen. Zwei der Befragten haben selbst eine Erkrankung, durch die 

sie ein verstärktes Bedürfnis an Erholung haben. Im Alltag beständen deshalb häufig 

Probleme, die eigenen Bedürfnisse und die des Kindes gleichermaßen zu befriedigen. 

Eine der Frauen berichtete von der Schwierigkeit, bei Krankenhausaufenthalten und 

starken Schmerzen die Betreuung ihres Kindes sicherzustellen. In einem weiteren Fall 

wird die schwierige Beziehung zum Kindsvater und der Sorgerechtsprozess als Belas-

tung erlebt. Eine andere Mutter fühlt sich zusätzlich belastet, da in der Familie eine 

Person eine schwere Erkrankung hat, die bisher eine wichtige emotionale Stütze für 

sie war:  

„[D]as kam halt on top hinzu. Das war auch einfach letztes Jahr noch eine total 

emotionale- Also, das war irgendwie ein bisschen viel.“ (B4) 

Finanzielle Lage 

Alle Teilnehmer*innen berichteten, dass ihre finanzielle Lage durch knappe Mittel ge-

prägt ist. Zwei der Befragten erklärten, dass sie sparsam leben müssen, damit die 

finanziellen Mittel zumindest für die Deckung der Grundbedürfnisse ausreichen: „[I]ch 

muss schon auf alles aufpassen. Also wir können uns nicht einfach das kaufen, was 

wir wollen.“ (B1).  Um zu sparen, würden die Befragten häufig auf Dinge verzichten, 

die ihre Bedürfnisse befriedigen, um die Wünsche des Kindes erfüllen zu können: „[I]ch 

verwende das, was ich kriege, damit, dass es dem (Name des Kindes) gut geht“ (B1). 

Eine Mutter bemängelte außerdem die Wohnsituation:  

„Auch eine andere Wohnung. Ich meine, wir sind in so einer kleinen Bruchbude, 

ich würde einfach eine neue, schöne größere Wohnung haben wollen.“ (B1)  

Alle Teilnehmer*innen betonten, dass es schwer sei, eine geeignete Arbeitsstelle zu 

finden, wenn die ganztägige Betreuung ihres Kindes nicht abgedeckt ist oder es hohe 

Ausfallzeiten durch Krankheitstage des Kindes oder des Personals in der Einrichtung 

gibt: „Also, er war letztes Jahr bestimmt drei Monate komplett zu Hause, weil er krank 
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war, wenn nicht vier.“ (B4). Zwei Mütter äußerten den Wunsch, wieder arbeiten zu ge-

hen, da sie ihre bisherige Tätigkeit vermissen würden. Außerdem lehnten zwei der 

Befragten die Abhängigkeit von staatlichen Transfers oder dem Kindsvater ab, die 

dadurch entsteht:  

„Also, man kann halt nicht einfach sagen: So, jetzt gehe ich arbeiten. Man ist ab-

hängig, das ist schlimm für mich.“ (B3) 

Alle Teilnehmer*innen gaben an, auf Unterstützungsleistungen wie Kindergeld, Pfle-

gegeld und Bürgergeld beziehungsweise auf den Unterhalt durch den Kindsvater an-

gewiesen zu sein. Begleitet würden sie deshalb von der Angst, dass die Leistungen 

nicht mehr bewilligt werden und damit die Haupteinkommensquelle wegfällt:  

„Also, ich mach mir schon so Sorgen halt, also was ist, wenn der nächste Pflege-

grad, wir haben drei gerade. Aber was ist, wenn's jetzt bei der nächsten top läuft 

und dann kriegen wir gar keinen Pflegegrad oder so. Obwohl es so ein hoher Auf-

wand ist.“ (B3)  

Als hilfreich wurden einzelne Geldleistungen von Stiftungen oder Vereinen empfunden, 

die meistens bar ausgezahlt werden und dadurch die staatlichen Leistungen nicht min-

dern. Ansonsten wurden Rücklagen aus dem Elterngeld und finanzielle Unterstützung 

durch die eigenen Eltern als finanzielle Quelle genannt. Als Hauptgrund für die Abhän-

gigkeit von Unterstützungsleistungen deklarierte eine Mutter die fehlende Erwerbstä-

tigkeit, die ihr verwehrt wird, da sie intensiv in die Pflege ihres Kindes eingebunden 

sei:  

„Aber dadurch, dass ich ja so ein hohes Betreuungspensum nebenbei habe. Also 

das lässt sich nicht, also selbst wenn ich gesund wäre, würde es sich nicht vereinen 

lassen.“ (B3) 

7.1.2 Bedarfe 

Bedarf an professioneller Kinderbetreuung 

Einen hohen Bedarf gaben die Teilnehmer*innen bei der Betreuung der Kinder an. Zum 

einen, weil die Versorgung laut den Interviewten durch Betreuungseinrichtungen ins-

gesamt nicht ausreicht: „Aber diese ganzen Betreuungsgeschichten, da fehlt's.“ (B3) 

Zum anderen, weil die professionelle Betreuung nicht immer adäquat sei: „Ja, und 

dann, glaube ich, kommt es wirklich noch auf die Art der Beeinträchtigung drauf an, ob 
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es funktioniert oder nicht.“ (B3). Die beiden Mütter der Kinder mit Autismus berichteten, 

dass die Betreuung in der Gruppe ihre Kinder überfordert. Ein Kind besucht die Heil-

pädagogische Tagesstätte deshalb nur zu verkürzten Zeiten, das andere wurde wieder 

abgemeldet. Zwei der Interviewten beklagten, dass ihre Kinder überdurchschnittlich oft 

nicht betreut werden aufgrund von Krankheit der Kinder oder des Betreuungspersonals 

in der Einrichtung: „Also wir haben jetzt mit seinen Krankheitstagen und die Ausfälle 

seiner Schulbegleitung sind wir jetzt schon, jetzt bei 40 Tagen“ (B1, Pos. 88). Einen 

großen Mangel sahen die Befragten in inklusiven und behinderungsspezifischen An-

geboten:  

„Halt wirklich Angebote. Es gibt für rein Autismus und noch nicht mal irgendwie jetzt 

getrennt in nonverbal und verbal gibt es eigentlich nichts. Also es gibt- es gibt we-

der eine Schulklasse, wo nur autistische Kinder drinnen sind. Noch gibt es Kinder-

garten, noch Treffen.“ (B3)  

Eine Mutter würde das Angebot an gemeinsamen Unternehmungen innerhalb eines 

professionell organisierten Rahmens begrüßen, bei dem die Betreuung der Kinder si-

chergestellt ist, um mehr Kontakt zu anderen Eltern zu haben. Der Bedarf an Betreu-

ung sei außerdem an bestimmten Tagen besonders hoch. Eine Teilnehmer*in machte 

auf den Bedarf an zusätzlicher Betreuung in den Ferienzeiten aufmerksam, da die Ein-

richtungen in dieser Zeit geschlossen haben:  

„Und Schulferien auch, dass dann auf einmal überhaupt kein Programm ist und wir 

auf einmal jeden Tag schauen müssen, wie überbrücken wir das. Ist halt schon 

hart. Und natürlich wär das wunderschön, wenn da was ist.“ (B1) 

Eine andere Teilnehmer*in erwähnte den erhöhten Bedarf am Wochenende, weil dann 

auch andere entlastende Dienste wie Familienzentren nicht geöffnet haben. 

Bedarf an Zeiten zur Erholung  

Je nach Umfang der Betreuungszeiten, die durch die Mütter allein abgedeckt werden 

müssen, ergibt sich außerdem ein Bedarf nach Zeiten zur Erholung. Denn das Maß an 

verfügbarer Zeit, in der die Mütter sich von den Belastungen des Alltags erholen und 

eigenen Interessen nachgehen können, variiert stark je nach Betreuungsumfang. Eine 

der Befragten berichtete, dass sie seit der Geburt ihres Kindes keine Zeit mehr für sich 

hatte. Eine andere Mutter hingegen gab an, dass sie durch die Hilfe einer Kinderbe-

treuung zumindest gelegentlich freie Zeit nutzen kann, was ihr hilft, um die hohe 
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Belastung zu bewältigen. Eine andere veranschaulichte den Mehrwert, den sie durch 

eine eigene Abendroutine hat, welche ihr die meiste Zeit verwehrt wird, weil dafür ihre 

Energieressourcen am Abend nicht mehr ausreichen. Eine andere beklagte, dass sie 

immer präsent sein muss, auch wenn andere Personen wie der Kindsvater die Betreu-

ung übernehmen:  

„Also auch wenn Umgang ist, hab ich halt nicht das Wochenende wie andere Müt-

ter […], dass ich nicht diesen Bereitschaftsdienst hab, sondern ich bin halt immer 

mit da.“ (B3)  

Bedarf an Abbau der Bürokratie 

Der Bedarf nach weniger Bürokratie lässt sich in vielen Aussagen erkennen. Denn alle 

Teilnehmer*innen kritisierten die hohen bürokratischen Hürden, denen sie bei der An-

tragstellung für finanzielle Unterstützungsleistungen beispielsweise begegnen. Es sei 

ein „harter Kampf“ (B3) bis Anträge bewilligt werden und Leistungen ausgezahlt wer-

den. Sie berichteten von komplizierten und langwierigen Prozessen, die viel Zeit und 

Energie kosten. Dabei bemängelte eine der Frauen, dass die Konsequenzen aus der 

langen Bearbeitungszeit durch die Leistungsbezieher*innen getragen werden müssen: 

„Also, ich hätte wahrscheinlich auch nach zwei Monaten schon ausziehen können, 

wenn das Amt schneller gearbeitet hätte. Aber die Bearbeitungszeit hat einfach so 

lange gedauert.“ (B2) 

Als Problem wurde außerdem dargestellt, dass die Unterstützungsleistungen bei ver-

schiedenen Behörden beantragt werden müssen, die untereinander nicht vernetzt 

sind. Dadurch würde ein Mehraufwand für die Frauen entstehen. Eine Teilnehmer*in 

berichtete beispielsweise, dass sie dieselben Unterlagen bei jeder Antragstellung neu 

einreichen muss. Eine andere schilderte, dass sie es als anstrengend empfindet, an-

dauernd ihre Lebenssituation wieder geben zu müssen. Die teilweise nicht geklärten 

Zuständigkeiten für die jeweiligen Unterstützungsleistungen würden die Antragstellung 

zusätzlich erschweren, da dadurch die Suche nach der richtigen Behörde erschwert 

wird: 

„Und dann sagt der Bezirk: Ja, ich soll dann das Jugendamt anrufen und ich soll 

das und das fragen. Und dann rufe ich das Jugendamt an, die sagen: Ja, sie wis-

sen gar nicht, was ich will, die sind dafür gar nicht zuständig. Wer dafür zuständig 

ist, wissen sie nicht.“ (B3)  
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Alle Teilnehmer*innen betonten, dass es sie erleichtern würde, wenn die Antragstel-

lung weniger komplex wäre, um ihre eh schon begrenzten Ressourcen zu schonen. 

Für eine Mutter sei es außerdem hilfreich, wenn sie die Kosten für Leistungen wie die 

Haushaltshilfe nicht erst im Nachhinein erstattet bekommen würde. 

Bedarf an niedrigschwelligem Zugang zu Informationen 

Ein weiterer Bedarf besteht beim Zugang zu Informationen, den die Frauen insbeson-

dere nach der Diagnosestellung hätten, weil die meisten davor kaum Berührungs-

punkte zum Versorgungssystem von Menschen mit Behinderung haben. Die Mehrheit 

der Teilnehmer*innen bemängelte, dass sie viele Informationen insbesondere zu spe-

ziellen finanziellen Unterstützungsleistungen erst im Nachhinein erhalten:  

„Und da hätte ich irgendwas beantragen können und das hätte uns voll geholfen 

und das habe ich halt erst ein Jahr danach erfahren. Und dann geht's ja nicht 

mehr.“ (B3) 

Außerdem brauche es hohe Zeitressourcen, um die Informationen zu sammeln, da 

diese nicht in gebündelter Form verfügbar wären. Oder der Zugang zu diesen Informa-

tionen mehr zufällig erfolge, da es keine zuständige Stelle gäbe, die für die Informati-

onsweitergabe verantwortlich sei. Eine der Befragten berichtete, dass sie trotz intensi-

vem Kontakt zu mehreren Behörden erst am Ende ihrer Suche von einem hilfreichen 

Informationstool erfahren hat: 

 „[E]s gibt ja den Verfahrenslotsen beim Jugendamt und hätte ich das gewusst, 

hätte ich mir gar nicht oder wahrscheinlich nicht so viel zusammensuchen müssen. 

Weil da stand dann halt alles drin. So, das habe ich jetzt im Nachgang bekommen, 

nachdem ich Wochen wirklich jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Telefonate und 

E-Mails hatte.“ (B3) 

Eine Frau äußerte deshalb den Wunsch, dass die Informationen zu möglichen Leis-

tungen und Einrichtungen auf einer Website gebündelt und die Mütter direkt nach der 

Diagnosestellung darauf hingewiesen werden:  

„Eigentlich so eine Übersicht so: Hey, du kriegst ein Kind mit Behinderung, was 

machst du? So eine Anleitung.“ (B4) 
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Bedarf an mehr Verständnis von Behinderung 

Ein hoher Bedarf besteht außerdem bezüglich des Verständnisses für die jeweiligen 

Behinderungsformen. Das mangelnde Wissen über die Behinderungen würde zum ei-

nen die Betreuung des Kindes durch das Umfeld und durch unqualifizierte Kinderbe-

treuer*innen erschweren. Eine Mutter erklärte, dass die Großeltern die besonderen 

Verhaltensweisen ihres Kindes nicht nachvollziehen können und deshalb eine Betreu-

ung nur im Notfall möglich ist. Zum anderen sei es deshalb schwierig für das soziale 

Umfeld, die täglichen Herausforderungen und die hohe Belastung der Mütter zu be-

greifen. Mehrere Teilnehmer*innen betonten, dass ihre Leistung in der Betreuung und 

Pflege ihrer Kinder nicht anerkannt wird, da viele den erhöhten Aufwand nicht kennen, 

der mit der Behinderung eines Kindes verbunden ist: 

„Man sieht ihnen ihre Krankheit noch nicht an und deswegen ist es oft so, dass es 

dann so ein bisschen runtergespielt wird.“ (B2) 

Eine Frau* berichtete, dass sich langjährige und gute Freunde durch mangelndes Ver-

ständnis für die begrenzten Zeit- und Energieressourcen distanzieren und sogar den 

Kontakt abbrechen würden. Eine andere schilderte, dass sie im Alltag mit Vorurteilen 

der Gesellschaft konfrontiert sei und das fehlende Verständnis für die Verhaltenswei-

sen ihres Kindes zu Konfliktsituationen führen würde:  

„[W]ir haben halt einfach viele schlimme Sachen gesagt bekommen. Also wir sind 

aus Apotheken oder so rausgeschmissen worden, mein Kind ist beschimpft wor-

den, ich bin beschimpft worden.“ (B3) 

Sie kritisierten zudem, dass bei Behördenterminen kaum Verständnis für die Situation 

gezeigt werde. Die wenige Flexibilität in Bezug auf die Gestaltung von Terminen reiche 

nicht aus, damit die Frauen diese wahrnehmen könnten.  

Bedarf an emotionaler Unterstützung 

Die Teilnehmer*innen erklärten, dass bei der Bewältigung der Belastungen der Aus-

tausch mit anderen Personen hilfreich sei: „Und ins Gespräch gehen mit jemandem, 

der zuhören möchte. Das ist natürlich immer gut“ (B1). Dabei berichteten sie von einem 

hohen Bedarf an emotionaler Entlastung, der allerdings selten gedeckt wird: „Also, ja, 

letztendlich, da ist man schon emotional dann sehr, sehr oft allein.“ (B3). Teilweise 

wurde zudem angegeben, dass die wenigen Gesprächsmöglichkeiten keine 
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Entlastung darstellen: „[D]as erzähle ich denen schon, aber mittlerweile auch nicht 

mehr, weil dann machen sie sich Sorgen, bringt mir auch nichts“ (B3). Eine Befragte 

führte das auf das mangelnde Verständnis zurück:  

„So, da ist meine Tante, die darf ich dann anrufen und mich ein bisschen auskot-

zen. Manchmal hat sie ein sehr großes Verständnis, manchmal hat sie so ein biss-

chen, merke ich so, auch ihre Angst und versucht es klein zu machen, aber wirklich 

nur aus der Sorge heraus. So, das kann ich schon raushören, aber ich bräuchte 

halt gerade in dem Moment was anderes.“ (B1) 

Eine Mutter berichtete davon, wie hilfreich sie die Gesprächsmöglichkeit mit der Be-

treuerin ihres Kindes empfindet:  

„Dadurch habe ich ja auch einfach, auch jetzt einen Menschen, mit dem ich mich 

mehr austausche. Also ja, über alles. Und das hilft mir auch dagegen.“ (B4) 

7.1.3 Erfahrung mit allfabeta 

Allgemeine Zufriedenheit 

Allgemein berichteten die Teilnehmer*innen von einer hohen Zufriedenheit mit den An-

geboten des Projekts. Insbesondere die Ganzheitlichkeit der Angebote wurde von den 

Frauen wertgeschätzt. Dadurch hätten sie Zugang zu vielen verschiedenen Unterstüt-

zungsangeboten durch einen sozialen Dienstleister und müssten nicht für jedes Anlie-

gen die zuständige Stelle finden. Dabei wurde auch die Spezialisierung des Angebots 

positiv bewertet, da dadurch die Hilfe adäquater sei. Eine der Frauen* begrüßte die 

Einzelfallorientierung des Konzepts: 

„Und da ist jemand, der einem hilft und genau fragt, bei jeder Mutter einzeln, was 

brauchst du, was steht da noch an, was kommt noch jetzt.“ (B2). 

Eine andere Befragte führte aus, welcher Mehrwert durch die Nutzung der Angebote 

entstanden sei, indem viele Veränderungen vorangebracht wurden. Alle Teilnehmer*in-

nen gaben an, dass sie eher zufällig auf das Projekt aufmerksam geworden wären und 

nicht durch die Vermittlung von Behörden oder Ärzten. 

Beratungsangebot 

Eine Mutter betonte die Niedrigschwelligkeit durch das Angebot der akuten Beratung 

am Telefon: „[M]an kann einfach die ganze Zeit anrufen.“ (B3). Von der Vermittlung von 
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Hilfen würden fast alle Teilnehmer*innen profitieren. Zum einen seien das Vermittlun-

gen zu Personen, die praktische Dienstleistungen erfüllen wie eine Kinderbetreuung, 

eine Haushaltshilfe und eine Scheidungsanwältin: 

„Ja, zum Beispiel, also diese, diese Haushaltshilfe, die ich jetzt bekommen habe. 

Das ist ja auch Wahnsinn, überhaupt eine Haushaltshilfe-Firma zu finden, die man 

über dieses familienentlastende Budget nutzen kann. Die habe ich auch von hier. 

[…] Wär ich nicht drauf gekommen. Ich habe die im Internet nicht gefunden“ (B3). 

Zum anderen berichteten zwei Mütter davon, dass sie durch den Newsletter von an-

deren Projekten für Kinder mit Behinderung erfahren haben. Durch die Beratung sei 

für eine Frau auch der Kontakt zu einer Psychologin hergestellt worden. 

Als hilfreiche Funktion des Beratungsangebots nannten die Teilnehmer*innen, dass sie 

durch allfabeta wichtige Informationen erhalten würden. Das würde Themen wie die 

finanzielle Lage nach einer Trennung, die Betreuungssituation und die Beantragung 

von Unterstützungsleistungen betreffen. Auskunft zu individuellen Anliegen würden die 

Befragten vor allem in den Beratungsgesprächen erfahren. Ein*e Teilnehmer*in nannte 

aber auch den Newsletter als wichtige Informationsquelle:  

„Oder wenn in den Newsletter von siaf und allfabeta- Da stehen immer so interes-

sante Tipps drin. Auch so, äh, irgendwelche Aktionen oder ähm, wenn sich irgend-

was ändert, ähm, (..) rechtlich oder so, steht es auch manchmal drin. Also das ist 

immer was, was passiert so und die, dann merkt man richtig, dass die recherchie-

ren.“ (B2). 

Die Teilnehmer*innen berichteten außerdem mehrheitlich, dass sie durch die Nutzung 

des Beratungsangebots eine emotionale Entlastung erfahren. Es wäre eine „Stärkung“ 

(B4) daran teilzunehmen. Damit kompensieren die Befragten auch die mangelnde 

emotionale Unterstützung durch das soziale Umfeld. Die Mütter betonten, dass es für 

sie eine Entlastung sei, eine Gesprächsmöglichkeit bei Fachkräften zu haben, die sich 

mit der Lebenssituation auskennen. Eine Mutter berichtete, sich deshalb sehr wohl in 

der Betreuung zu fühlen: „Und dann hier so eine Stelle zu finden, wo du eigentlich so 

sein kannst, wie du bist und deine Probleme mitnehmen darfst, ist ja Luxus.“ (B1). Sie 

nehme den Verein außerdem als letzte Lösungsinstanz wahr, wodurch ein dauerhaftes 

Sicherheitsempfinden entstehen würde. 
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Offene Treffen  

Die offenen Treffen wurden von allen Teilnehmer*innen positiv bewertet. Sie betonten, 

dass sie dankbar wären, sich mit anderen alleinerziehenden Frauen austauschen zu 

können, die alle auch Kinder mit einer Behinderung haben. Dadurch würde sich die 

Möglichkeit ergeben, dass die Frauen ihre täglichen Herausforderungen mit Personen 

besprechen, die Ähnliches erleben: „Aber es ist so, man kann sich austauschen über, 

wie der Alltag halt, also sich auskotzen, wie der Alltag einfach ist mit dem Ganzen.“ 

(B3) Eine Mutter berichtete, dass sie durch die gleichen Umstände der Frauen, die an 

den offenen Treffen teilnehmen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Zuversicht er-

fahren hätte:  

„[I]ch bin da komplett alleine und dann ist man hier und dann sind da ein ganzer 

Tisch voller Frauen, Alleinerziehende. Sind ja nicht irgendwie, Eltern mit Kindern, 

sondern das sind Frauen, die Alleinerziehende sind. Das ist so Wahnsinn. Und 

dann ist das schon mal wirklich ganz, ganz- das tut einem ganz gut.“ (B1) 

Die Befragten gaben an, dass sie durch die anderen Frauen oder durch die Mitarbei-

terinnen von siaf neue Informationen erhalten. Dabei würde insbesondere die Erfah-

rung der anderen Mütter Lösungen für die eigenen Probleme hervorbringen. Eine Mut-

ter empfand insbesondere den Austausch mit einer anderen Mutter, deren Kinder die-

selbe Erkrankung haben, als bereichernd, da sie dadurch hilfreiche Tipps für die me-

dizinische Pflege erhalten würde. Zwei der Befragten berichteten, dass sie an den of-

fenen Treffen die Gemeinschaft wertschätzen würden, da sie sonst viel Zeit alleine mit 

dem Kind verbringen würden:  

„Also mir tut es wirklich gut, weil wir kommen ja sonst kaum raus. Also ich merke 

jeder Tag irgendwie, wo wir mal nicht daheim sind, sondern irgendwie, es ist zwar 

anstrengend, aber es tut mir auch gut.“ (B3) 

Die Mehrheit der Teilnehmer*innen erzählte zudem, dass sie die offenen Treffen als 

Entspannungsmöglichkeit und als Entlastung von der Betreuung ihrer Kinder wahrneh-

men. 
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Bewertung der Mitarbeiter*innen 

Die Befragten bewerteten die Begleitung durch die Mitarbeiter*innen von siaf sehr po-

sitiv. Dabei wurde betont, dass sich die Frauen wohlfühlen, da die Mitarbeiter*innen 

viel Verständnis zeigen:  

„Also ich muss echt sagen, das ist so von allen Adressen, die Adresse, wo man 

sich auch nicht irgendwie so abgespeist fühlt. Wo immer, also wo wirklich immer 

nett reagiert wird.“ (B3) 

Die Nutzung der Angebote würde deshalb als Entlastung wahrgenommen werden. Die 

Teilnehmer*innen legten außerdem dar, dass die engagierte Art der Mitarbeiter*innen 

dafür verantwortlich ist, dass sie durch die Angebote einen Mehrwert erfahren. Eine 

Mutter sei vor allem begeistert vom fundierten Fachwissen der Berater*innen, durch 

das sie schnell an wichtige Informationen gelangen würde. Eine andere war dankbar 

für die Flexibilität und Kreativität der Mitarbeiter*innen in Bezug auf die Kinderbetreu-

ung ihres Kindes während den offenen Treffen. 

7.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen nun die dargestellten Ergebnisse vor dem Hintergrund der For-

schungsfragen weiter diskutiert und interpretiert werden. Für die erste Fragestellung 

zur Lebenslage der Zielgruppe werden die Ergebnisse der Interviews mit dem bisheri-

gen Forschungsstand abgeglichen und neue Erkenntnisse ausgeführt. Die Beantwor-

tung der zweiten Forschungsfrage folgt einem eher explorativen Ansatz, da hierzu nur 

vereinzelte Aspekten bisherige Forschungsergebnisse herangezogen werden können. 

Es werden deshalb die Bedarfe aus den Ergebnissen abgeleitet und mit Hilfe der Aus-

sagen über das Projekt allfabeta das Maß an Bedarfsdeckung durch sozialarbeiteri-

sche Angebote ermittelt. 

7.2.1 Forschungsfrage 1 

‚Wie gestaltet sich die Lebenslage von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Be-

hinderung?‘ 

Mehrheitlich bestätigen die Aussagen der Teilnehmer*innen zu ihrer Lebenslage die 

Annahmen des aktuellen Forschungsstands. Neue Erkenntnisse ergeben sich vor al-

lem bezüglich der Ausgestaltung der einzelnen Aspekte in der Lebensrealität.  
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Die Frauen* verfügen trotz Rücklagen und familiärer Unterstützung über geringe finan-

zielle Mittel, was in bisherigen Studien als signifikant niedrigere Einkommensquote er-

mittelt wurde. Finanzielle Einmalleistungen können dabei zwar größere Anschaffungen 

erleichtern, bieten aber keine durchgängige Einnahmequelle. Dadurch erleben die Fa-

milien Einschränkungen in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens und bei 

der Wohnsituation, wobei die Bedürfnisse des Kindes vorrangig sind. Die erhöhten 

Kosten, die laut früherer Studien durch die Anschaffung von Hilfsmitteln für das Kind 

mit Behinderung entstehen, wurden durch die Befragten nicht erwähnt. Allerdings stellt 

das System der Kostenübernahme ein Problem dar, da die Antragsteller*innen das 

Geld zunächst auslegen müssen und erst im Nachhinein die Übernahme bewilligt be-

kommen. Allgemein zeigt sich, dass die Mütter auf staatliche Transfers oder Geldleis-

tungen durch den Kindsvater angewiesen sind, was teilweise negativ bewertet wird. 

Die Eröffnung alternativer Einnahmequellen erscheint notwendig, um die finanzielle 

Abhängigkeit zu reduzieren. Dies könnte durch die Ermöglichung der Erwerbstätigkeit 

gelingen. Denn die geringe Erwerbstätigenquote in Ein-Eltern-Familien und Familien 

mit Kind(ern) mit Behinderung bestätigt sich durch die fehlende Beschäftigung aller 

Interviewteilnehmer*innen. Bedingt wird das durch das hohe Betreuungspensum, das 

nur teilweise durch die institutionelle Fremdbetreuung abgedeckt wird. Zwar ist das 

generelle Maß an Betreuungsplätzen ausreichend, allerdings umfassen die angebote-

nen Zeiten meist keine Ganztagesbetreuung. Außerdem stellen die vielen Fehltage 

aufgrund von Krankheit der Kinder oder des Personals ein Problem dar. Dadurch dass 

Therapieangebote teilweise nicht in die Einrichtungen integriert sind, müssen diese 

extern stattfinden. Daraus ergibt sich, dass sich die Betreuungszeiten zusätzlich ver-

kürzen und die Mütter Zeit für längere Fahrtwege aufwenden müssen. Eine durchgän-

gige Betreuung ist also nicht gewährleistet, sodass die Aufnahme einer Erwerbstätig-

keit auch aufgrund unflexibler Arbeitszeitstrukturen verhindert wird. Die Schilderungen 

der Frauen* zur Intensität der Betreuung sind dabei sehr individuell. Ähnlich wie in 

bisherigen Studien zeigt sich, dass behinderungsbedingte Verhaltensauffälligkeiten 

und Entwicklungsverzögerungen die Betreuung erschweren. Dies wurde vor allem bei 

den Kindern mit Autismus-Spektrums-Störung angemerkt. Es lässt sich deshalb ver-

muten, dass die Art der Behinderung einen starken Einfluss darauf hat, wie viele Ka-

pazitäten die Frauen* in die Betreuung ihrer Kinder investieren müssen. Alle Frauen* 

werden außerdem durch ihre Familie in der Betreuung unterstützt. Allerdings scheint 

das abhängig vom Verhältnis zu den Verwandten zu sein und ob diese geeignet sind 
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und es sich zutrauen, das Kind mit Behinderung zu betreuen. Auffallend ist, dass der 

Kindsvater in fast allen Fällen einen Teil der Betreuung übernimmt, jedoch nur in be-

grenztem Maße und mehrheitlich ohne Regelmäßigkeit. Dabei orientiert sich der Um-

gang stark an den Wünschen des Kindsvaters. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz 

zu früheren Befragungen, die einen eher geringen Anteil an Vätern ermittelt haben, die 

sich an der Betreuung beteiligen. Anhand der Aussagen der Interviewteilnehmer*innen 

wird allerdings klar, dass die Beteiligung des Kindsvaters keine Selbstverständlichkeit 

darstellt, auch wenn dies durch die Umgangspflicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Trotz 

dieser Unterstützung durch die Familie und den Kindsvater bestätigt sich die hohe Be-

lastung der alleinerziehenden Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung, die sich anhand 

eines mangelnden physischen und psychischen Wohlbefindens erkennen lässt. Vor 

allem eine extreme Erschöpfung durch Überforderung und Schlafmangel beeinträchti-

gen die Frauen* in der Alltagsbewältigung. Durch die Erzählungen der Mütter verstärkt 

sich dabei das Bild einer Doppelstruktur der Faktoren, durch die die Belastungen ver-

ursacht werden. Denn zum einen liegen die Ursachen in den behinderungsbedingten 

Herausforderungen, die eine intensivere Betreuung der Kinder erfordern und dadurch 

die Kapazitäten der Mütter übersteigen. Zum anderen führen aber auch die mit der 

Behinderung zusammenhängenden und zeitintensiven Organisationsaufgaben zu ei-

nem erhöhten Belastungserleben. Zusätzlich verstärkt die Tatsache des Alleinerzie-

hens diese Faktoren, da die Mütter sich alleinverantwortlich für wichtige Entscheidun-

gen fühlen und den Großteil der Betreuung übernehmen. Eine weitere wichtige Er-

kenntnis ergab sich hinsichtlich der Kombination aus der beschriebenen Lebenslage 

und anderen Faktoren, die nicht mit dem Leben mit einem Kind mit Behinderung im 

Zusammenhang stehen. Denn die befragten Frauen* werden durch eine eigene Er-

krankung, durch eine schwierige Familiensituation und durch gerichtliche Sorgerechts-

streitigkeiten mit dem Kindsvater zusätzlich belastet. Es ist anzunehmen, dass die Vul-

nerabilität der Mütter gegenüber diesen Faktoren erhöht ist aufgrund der kumulativen 

Belastung, die sie erleben. 

7.2.2 Forschungsfrage 2 

‚Welche Bedarfe haben alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung und in-

wiefern werden diese durch die sozialarbeiterischen Angebote des Projekts allfabeta 

gedeckt?‘ 
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Es wurden sechs Bedarfe ermittelt, die sich gegenseitig bedingen. Es ist deshalb an-

zunehmen, dass die Deckung eines Bedarfs einen positiven Einfluss auf die anderen 

Bedarfe hat.  

Insbesondere, weil die Möglichkeiten der familiären Betreuung aufgrund der behinde-

rungsspezifischen Anforderungen beschränkt sind, besteht ein hoher Bedarf an pro-

fessioneller Kinderbetreuung. Dieser wird aktuell nicht durch den gebotenen Umfang 

und die Verfügbarkeit gedeckt, da meistens keine Ganztagesbetreuung gewährleistet 

ist und die Wochenenden und Ferienzeiten nicht abdeckt werden. Hierbei fehlt es an 

ergänzenden Angeboten, die auch Kinder mit einer Behinderung wahrnehmen können. 

Außerdem bräuchte es mehr professionell organisierte Mutter-Kind-Ausflüge, um für 

die Frauen* gemeinschaftsfördernde Angebote zu schaffen. Allfabeta schließt diese 

Lücke durch die offenen Treffs und die Freizeitangebote mit behinderungsgerechter 

Kinderbetreuung ansatzweise. Allerdings bietet es durch seine Unregelmäßigkeit 

keine ausreichende Ergänzung. Zudem entsprechen institutionelle Angebote, die klas-

sischerweise im Gruppensetting stattfinden, nicht immer der erforderlichen individuel-

len Art der Betreuung. Das hat zur Folge, dass die Kinder wegen Überforderung nur 

zu verkürzten Zeiten in der Einrichtung bleiben können oder der Besuch gänzlich ver-

hindert wird. Es lässt sich deshalb erschließen, dass alternative Betreuungsformen 

benötigt werden, die an den Bedürfnissen der Kinder mit Behinderung ausgerichtet 

sind und niedrigschwellig beantragt werden können. Aufgrund von häufiger Krankheit 

des Betreuungspersonals oder der Kinder, die dann die Einrichtung nicht besuchen 

dürfen, kann zudem keine verlässliche Betreuung sichergestellt werden. Um den Be-

darf an professioneller Betreuung ausreichend zu decken, bräuchte es also Zusatzan-

gebote, die die Versorgung im Krankheitsfall übernehmen. Das ist insbesondere not-

wendig, wenn die Mütter erwerbstätig sind und die Zahl der Tage, die vom Kinderkran-

kengeld abgedeckt werden, nicht mehr ausreichen. Hierbei hat allfabeta eine Vermitt-

lerfunktion, da die Mitarbeiter*innen Kontakt zu privaten Kinderbetreuer*innen herstel-

len können. Außerdem unterstützen sie bei der Beantragung von finanziellen Mitteln, 

die die Kosten einer zusätzlichen Betreuung übernehmen. Ersichtlich wird der Bedarf 

an professioneller Kinderbetreuung vor allem daran, dass die Mütter kaum Zeit zur 

Erholung haben. Weil die Betreuung der Kinder mehr Ressourcen fordert, wäre das 

aber notwendig. Dabei deuten die Aussagen der Befragten darauf hin, dass die Selbst-

fürsorge sich positiv auf den Umgang mit alltäglichen Herausforderungen auswirkt. Die 

Zeit, die die Mütter während der offenen Treffen ohne ihre Kinder verbringen können, 
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wird von ihnen als Möglichkeit zur Erholung wahrgenommen. Allerdings reicht dieses 

Angebot nicht aus. Damit alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung ihren 

Alltag gut bewältigen können, muss also der Bedarf an Zeiten zur Erholung umfang-

reicher gedeckt werden. Die Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen 

Fremdbetreuung der Kinder kann das begünstigen, da den Müttern so mehr Zeit ohne 

Kind zur Verfügung steht. Die Forschungsergebnisse lassen außerdem vermuten, 

dass den Frauen* dadurch die Erwerbstätigkeit ermöglicht werden würde, da diese 

mehrheitlich durch eine nicht abgedeckte Betreuung zu den Hauptarbeitszeiten ver-

wehrt wird.  

Die häufige Nennung von bürokratischen Hürden bei der Antragstellung verdeutlicht 

außerdem einen hohen Bedarf am Abbau der Bürokratie. Dabei lassen sich drei Haupt-

problematiken erkennen. Langwierige Bearbeitungszeiten, unklare Zuständigkeiten 

der Behörden und komplizierte Prozesse fordern hohe Zeit- und Energieressourcen 

der Frauen*. Vorherige Studien wie der Münchner Familienbericht bestätigen diese 

Ergebnisse. Neue Erkenntnisse ergeben sich hinsichtlich der Auswirkungen dieser 

Problematiken. Aufgrund der langen Bearbeitungsdauer erhalten die Antragsteller*in-

nen die Leistungen verzögert oder müssen für eine Wiederbewilligung mehrere Mo-

nate vor Ablauf des bisherigen Bewilligungszeitraums einen Antrag stellen. Ansonsten 

werden die Leistungen erst wieder ausgezahlt, nachdem der neue Antrag bearbeitet 

wurde. Dadurch, dass unterschiedliche Behörden für die Leistungen zuständig sind, 

müssen die Mütter mehrere, meist aufwendige Anträge stellen und sich in der Trä-

gerstruktur zurechtfinden. Bei spezielleren Leistungen besteht zudem das Problem der 

ungeklärten Zuständigkeiten, wodurch die Antragstellung erschwert wird. Ein einheitli-

ches System, das eine Stelle zur Antragstellung umfasst, würde möglicherweise den 

Mehraufwand mindern und bürokratische Prozesse vereinfachen. Es lässt sich vermu-

ten, dass die Mütter dadurch entlastet werden würden, da sie Zeit- und Energieres-

sourcen sparen. Diese könnten sie wiederum nutzen, um Selbstfürsorge zu betreiben 

oder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Denn die Verwehrung der beiden Tätigkei-

ten ist laut den Ergebnissen vor allem auf einen Mangel an Zeit zurückzuführen. Das 

Projekt allfabeta trägt zum Abbau der bürokratischen Hürden bei, indem die Mitarbei-

ter*innen sich in politischen Gremien engagieren und für die Vereinfachung der Pro-

zesse einsetzen. Außerdem wird bei der Antragstellung und im Behördenkontakt un-

terstützt, wodurch wiederum Zeit- und Energieressourcen der Klient*innen gespart 

werden. Durch den Austausch bei den offenen Treffen profitieren die Mütter außerdem 
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vom Erfahrungswissen anderer Frauen*, wenn diese ähnlichen Herausforderungen 

beim Behördenkontakt gegenüberstehen. 

Ein weiterer Aspekt, der unter anderem mit der Inanspruchnahme von Leistungen zu-

sammenhängt, ist der Bedarf nach einem niedrigschwelligen Zugang zu Informationen. 

Dieser wird durch die Frauen* als zentraler Punkt dargestellt, da die Mehrheit der Müt-

ter vor der Diagnosestellung kaum Wissen über das Versorgungssystem und das Un-

terstützungsnetzwerk von alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung 

besitzen. Dadurch fehlt beispielsweise die Kenntnis über rechtliche Ansprüche auf Un-

terstützungsleistungen, über die Struktur von behindertengerechten Einrichtungen und 

Schulen und über Beratungsstellen, die als Multiplikatoren dienen können. Es lässt 

sich vermuten, dass deshalb die Mehrheit der Mütter die Möglichkeiten der Unterstüt-

zung nicht vollkommen ausschöpfen. Die mühsame Suche nach Informationen kostet 

die Frauen* wiederum hohe zeitliche Ressourcen, die durch einen niedrigschwelligen 

Zugang gespart werden könnten. Das wäre möglich, wenn alle Informationen gebün-

delt vorliegen und automatisch an alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinde-

rung nach der Diagnosestellung vermittelt werden. Außerdem wäre eine zusätzliche 

Anlaufstelle hilfreich, die bei der Informationssuche unterstützt und verhindert, dass 

die Frauen* durch mangelnde Kenntnis keinen Zugang zu bestimmten Unterstützungs-

leistungen erhalten. Das Projekt allfabeta übernimmt in gewisser Weise diese Lotsen-

funktion, indem die Mitarbeiter*innen über fundiertes Wissen verfügen, das sie an die 

Klient*innen weitergeben. Die Informationen erhalten sie unter anderem durch Gre-

mien- und Netzwerkarbeit und im Austausch mit Behörden und anderen Einrichtungen. 

Dies gelingt auch durch die Fokussierung des Projekts auf die stark eingegrenzte Ziel-

gruppe, die eine ganzheitliche Betreuung ermöglicht.  

Die Ergebnisse machen außerdem deutlich, dass ein Bedarf an mehr Verständnis für 

das Thema Behinderung besteht. Denn sie lassen vermuten, dass die Mehrheit der 

Gesellschaft und das nahe Umfeld der Interviewten zu wenig Kenntnis über Menschen 

mit Behinderung besitzen und stattdessen Vorurteile zu einer Stigmatisierung führen. 

Dies bedingt je nach Behinderungsform, dass die Betreuung des Kindes nur durch 

geschultes oder gut eingelerntes Personal übernommen werden kann. Und führt zu 

Konfliktsituationen im Alltag, die als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden. 

Die Frauen* machen darüber hinaus das eingeschränkte Wissen über die Varianz der 

Behinderungsformen und die dadurch bedingten Verhaltensweisen dafür 
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verantwortlich, dass nicht nachvollzogen werden kann, mit welchen Herausforderun-

gen und welchem hohen Pflegeaufwand sie konfrontiert sind. Sie nehmen deshalb 

wahr, dass ihre Leistungen in der Pflege und Betreuung ihres Kindes nicht ausreichend 

anerkannt werden. Es lässt sich erschließen, dass die Anforderungen, die an sie ge-

stellt werden, ihre Kapazitäten übersteigen und dass unflexible Strukturen eine Erfül-

lung stören. Außerdem führen die stark eingeschränkten Zeitressourcen, auf die das 

soziale Umfeld teilweise mit Unverständnis reagiert, zu einer Reduzierung freund-

schaftlicher Kontakte.  Es lässt sich schlussfolgern, dass die Frauen* dadurch von ih-

rem sozialen Umfeld isoliert werden. Anzunehmen ist, dass die Gesellschaft durch ein 

erweitertes Wissen über das Thema Behinderung mehr Toleranz und Respekt gegen-

über Familien mit Kind(ern) mit Behinderung zeigen würde. Zudem könnte eine Erwei-

terung der öffentlichen Darstellung von Familien mit Kind(ern) mit Behinderung dazu 

beitragen, dass diese als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden und Vorurteile 

abgebaut werden. Das Projekt allfabeta fördert durch sein politisches und gesellschaft-

liches Engagement diese Sichtbarkeit und Relevanz der Zielgruppe. Das gelingt auch 

durch Sonderaktionen wie das Kunstprojekt „Madonna“ (Siaf e.V. 2013). Dabei wird 

versucht, ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Mehrfachbelastung der Frauen* 

zu entwickeln, indem ihr Alltag mit Kind mit Behinderung dargestellt wird.  

Das mangelnde Verständnis des sozialen Umfelds für die Behinderung des Kindes 

schafft zusätzlich einen Bedarf an emotionaler Unterstützung. Denn die Herausforde-

rungen, denen alleinerziehenden Müttern mit Kind(ern) mit Behinderung gegenüber-

stehen, werden durch Verwandte und Freund*innen nicht erkannt oder können nicht 

nachvollzogen werden. Die Mehrfachbelastung der Mütter, die auch Auswirkungen auf 

ihr psychisches Wohlbefinden hat, wird dadurch unterschätzt oder sogar bagatellisiert. 

Deshalb erfüllen Gespräche mit Verwandten und Freund*innen nicht den potenziell 

entlastenden Effekt, der laut den Frauen* die Bewältigung der Belastungen erleichtern 

würde. Als Alternative nutzen sie das Beratungsangebot des Projekts allfabeta. Dieses 

trägt wesentlich zur Bedarfsdeckung bei. Denn es bietet den Müttern eine nied-

rigschwellige Gesprächsmöglichkeit und wird vor allem genutzt, wenn sie sich stark 

belastet fühlen und einen hohen Erzähldruck haben. Durch die Expertise der Mitarbei-

ter*innen und ihre Erfahrung mit der Zielgruppe, fühlen die befragten Frauen* sich ver-

standen und nehmen die Beratungsgespräche als Entlastung wahr. Außerdem garan-

tiert ihnen die Anbindung an das Projekt, in Notfallsituationen Zugang zu professionel-

len Ansprechpersonen zu haben. Durch diese Sicherheit und das Gefühl, nicht allein 
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mit den Herausforderungen umgehen zu müssen, verspüren sie eine zusätzliche emo-

tionale Entlastung. Und auch die offenen Treffen bewirken einen solchen Effekt, indem 

sie die Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer sich die Frauen* untereinander 

austauschen können. Diese Art der Selbsthilfegruppe wirkt auf besondere Weise ent-

lastend, da die Mütter ähnliche Erfahrungen bezüglich der alltäglichen Herausforde-

rungen teilen und ein Gefühl der Zugehörigkeit erleben. Dadurch, dass die Mütter we-

nig freie Zeit zur Verfügung haben und Unternehmungen aufgrund der Behinderung 

der Kinder nur selten möglich sind, wird ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

stark eingeschränkt. Die angebotene Kinderbetreuung während der offenen Treffen 

ermöglicht hingegen den Kontakt zu anderen Betroffenen und führt laut den Befragten 

zu einer Minderung der wahrgenommenen Isolation. Dies wird ebenfalls als emotio-

nale Entlastung wahrgenommen.  

Es lässt sich also festhalten, dass das Projekt allfabeta mit seinen Angeboten zur De-

ckung aller genannten Bedarfe beiträgt. Allerdings gelingt dies nur zum Teil, weshalb 

einige Deckungslücken erkennbar sind. Vor allem beim Bedarf nach professioneller 

Kinderbetreuung, was darauf zurückzuführen ist, dass dies nicht im Aufgabenspektrum 

des Vereins vorgesehen ist. Das Projekt leistet allerdings einen wichtigen Beitrag zur 

Vermittlung von Dienstleistungen und der Vernetzung der Frauen* im allgemeinen Hil-

fesystem. Durch einzelne Angebote können außerdem Zeiten geschaffen werden, in 

denen sich die Mütter erholen können. Und auch auf den Abbau von bürokratischen 

Hürden hat das Projekt nur begrenzten Einfluss. Durch das Engagement in kommu-

nalpolitischen Gremien versuchen die Mitarbeiter*innen zumindest darauf hinzuwir-

ken, dass einfachere Behördenstrukturen geschaffen werden. Noch größer sind die 

Deckungslücken beim Bedarf nach mehr Wissen über Behinderungen. Dies wird durch 

die häufige Nennung des Aspekts in den Interviews deutlich. Allfabeta versucht durch 

sein politisches Engagement und öffentliche Aktionen die Sichtbarkeit der Zielgruppe 

zu fördern. Dadurch soll die Kenntnis über die Herausforderungen von Ein-Eltern-Fa-

milien mit Kind(ern) mit Behinderung erweitert werden. Damit dies auch gesamtgesell-

schaftlich gelingt, bräuchte es allerdings umfangreiche Bildungs- und Aufklärungspro-

gramme, die eine faktenbasierte und differenzierte Sicht auf Behinderung vermitteln. 

Da das die Möglichkeiten des Projekts von siaf übersteigt, müssen politische Akteur*in-

nen zur Verantwortung gezogen werden. Ein großer Einfluss lässt sich hingegen in 

Bezug auf die Informationsweitergabe erkennen. Denn die Versiertheit der Mitarbei-

ter*innen bietet den Frauen* einen niedrigschwelligen Zugang zu hilfreichem Wissen. 
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Die Einzelfallorientierung in der Beratung trägt dabei dazu bei, dass die Mütter prob-

lemspezifische Antworten erhalten. Die Berichte der Frauen* deuten außerdem darauf 

hin, dass der Bedarf nach emotionaler Entlastung nahezu vollständig gedeckt wird. 

Denn durch das Beratungsangebot und die offenen Treffen haben die Frauen* einen 

niedrigschwelligen Zugang zu Gesprächsmöglichkeiten, die als entlastend erlebt wer-

den.  

In Bezug auf die Deckung der Bedarfe ist zum einen anzumerken, dass nur ein Teil der 

alleinerziehenden Mütter von Kind(ern) mit Behinderung über Angebote wie das Pro-

jekt allfabeta informiert sind. Somit muss die Bedarfsdeckung differenziert betrachtet 

werden. Es ist anzunehmen, dass der Grad der Bedarfsdeckung bei Klient*innen von 

allfabeta wesentlich höher liegt als bei Frauen*, die nicht an das Projekt angebunden 

sind. Es muss also der Zugang zu solchen sozialarbeiterischen Angeboten erleichtert 

werden, da auch die aktuellen Klient*innen eher zufällig von dem Projekt erfahren hät-

ten. Zum anderen lässt sich erkennen, dass die Mehrheit der ermittelten Bedarfe durch 

die Struktur des Hilfesystems hervorgerufen wird. Der Vernetzung des Projekts in der 

sozialen Infrastruktur und dem Engagement in Gremien und Arbeitskreisen kommt 

deshalb eine besondere Bedeutung zu. Denn nur durch den Einsatz als „Anwält*in der 

Zielgruppe“ (SIM 2008, S.58) gegenüber politischen Entscheidungsträgern können 

Veränderungen vorangetrieben werden, die die Bedarfsdeckung ermöglichen. Dazu 

gehören beispielsweise der vereinfachte Zugang zu Unterstützungsleistungen, die 

Vereinheitlichung des Behördenstruktur und die Verbesserung des Informationssys-

tems, sodass eine lückenlose Weitergabe gewährleistet ist. 

Um die Forschungsfrage vollständig beantworten zu können, muss nun noch mitein-

bezogen werden, weshalb die Angebote von allfabeta als Angebote der Sozialen Arbeit 

betrachtet werden können. Dazu wird ermittelt, inwiefern das Projekt den Auftrag So-

zialer Arbeit erfüllt. Die Analyse baut dabei auf den Theorien der Sozialen Arbeit auf, 

die im fünften Kapitel dieser Forschungsarbeit erläutert wurden.  

Zum einen eignet sich hierfür die Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böh-

nisch. Dieser sieht den Auftrag sozialer Arbeit zum einen darin, dass kritische Lebens-

konstellationen verhindert werden, indem der Zugang zu Ressourcen ermöglicht wird 

(Böhnisch und Schröer 2013). Ein Defizit weisen die Frauen* vor allem in den Berei-

chen Finanzielles, Betreuungsunterstützung und Gesundheit auf. Durch die Informati-

onsweitergabe bezüglich staatlicher Hilfsleistungen in der Beratung und bei den 
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offenen Treffen sowie durch die Unterstützung bei der Antragstellung, wird den Kli-

ent*innen der Zugang zu finanziellen Ressourcen erleichtert. Außerdem kann durch 

die Vermittlungsarbeit das Netzwerk der Frauen* erweitert werden, woraus sich neue 

Mittel zur Bewältigung der kritischen Lebenskonstellation erschließen können. Das 

Projekt sorgt jedoch vor allem für die Bereitstellung von Ressourcen, die die physische 

Gesundheit verbessern. Denn durch die psychosoziale Beratung erhalten die Frauen* 

den Zugang zu einem Angebot, das zu ihrer emotionalen Entlastung beiträgt. Indem 

allfabeta die Mehrfachbelastung der Zielgruppe sichtbar macht und darauf aufmerk-

sam macht, dass diese vor allem durch sozialstrukturelle Gegebenheiten verursacht 

werden, erklärt sie die kritische Lebenskonstellation der Mütter zum sozialen Problem. 

Zusätzlich schafft der Kontakt zu anderen Betroffenen bei den offenen Treffen die Er-

kenntnis, dass das Alleinerziehen eines Kindes mit Behinderung keine individuelle Be-

sonderheit ist. Dies erleichtert die Thematisierung der Belastungen gegenüber dem 

sozialen Umfeld und verhindert bestenfalls die Isolation der Frauen*. 

Zum anderen kann die Arbeit von allfabeta aus systemischer Sicht als Aufgabe der 

Sozialen Arbeit verstanden werden. Denn laut Staub-Bernasconi liegt der Auftrag So-

zialer Arbeit darin, dass Klient*innen in relevante Funktionssysteme re-inkludiert wer-

den (Staub-Bernasconi 2018). Dies kann gelingen, indem die Zugangsvoraussetzun-

gen gemindert werden. Durch das Engagement in politischen Gremien macht das Pro-

jekt auf die dazu notwendigen Veränderungen aufmerksam. Dazu gehören beispiels-

weise der Ausbau der institutionellen Betreuungskapazitäten, die Anpassung der Ar-

beitszeitstrukturen und die Verbesserung des Informations-, sowie die Vereinfachung 

des Behördensystems. Um Mitglieder eines Systems zu werden, müssen die Klient*in-

nen aber auch über ausreichend Machtressourcen verfügen. Die Soziale Arbeit hat 

deshalb die Aufgabe, den Zugang zu diesen zu erleichtern (Staub-Bernasconi 1998). 

Dies gelingt zum Beispiel, indem das Projekt als Informationsquelle dient. Die Klient*in-

nen erhalten dadurch eine Wissensmacht, die den Zugang zu finanziellen Ressourcen 

und alltagspraktischem Wissen ermöglicht. Durch die Kontaktmöglichkeit zu anderen 

Müttern bei den offenen Treffen und die Vermittlung an andere Einrichtungen und An-

gebote im Hilfesystem, verfügen die Frauen* außerdem über eine Netzwerkmacht. 

Letztlich muss sich die Soziale Arbeit aber auch für die Umwandlung von machtbehin-

dernden in machtbegrenzende Regeln einsetzen. Denn nur so kann erreicht werden, 

dass Ressourcen gerecht verteilt werden und die Bedürfnisbefriedigung ermöglicht 

wird (Staub-Bernasconi 1998).  Das Projekt allfabeta trägt dazu bei, indem es die 
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Lebenslage der Frauen* in der Öffentlichkeit und in der Politik sichtbar macht. Dadurch 

soll beispielsweise die Anerkennung für die Pflege eines Kindes mit Behinderung stei-

gen, sodass diese mit einer Erwerbsarbeit gleichgestellt und entsprechend entlohnt 

wird. Es kann vermutet werden, dass sich auch die patriarchalen Strukturen der Ge-

sellschaft als Behinderungsmacht einordnen lassen, da sie dazu beitragen, dass nach 

einer Trennung fast ausschließlich die Mütter die Hauptverantwortung für die Kinder 

tragen. Durch das Engagement für Frauen* und deren Rechte versucht allfabeta Ge-

schlechtergerechtigkeit herzustellen, sodass die Frauen* seltener von prekären Le-

benslagen betroffen sind. 

7.3 Reflexion des Forschungsprozesses 

Abschließend werden nun einige Einschränkungen der vorliegenden Arbeit dargestellt, 

die aufgrund des begrenzten Rahmens einer Bachelorarbeit vorgenommen werden 

mussten.  

Die Mehrheit der Limitationen lassen sich im Hinblick auf die Auswahl der Stichprobe 

erkennen. Die Kontaktaufnahme zu den potenziellen Interviewteilnehmer*innen er-

folgte zunächst durch ein Rundschreiben an alle Frauen*, die den Online-Newsletter 

von siaf e.v. abonniert haben. Dadurch konnte jedoch nur eine Interviewteilnehmer*in 

akquiriert werden. Deshalb wurden im Anschluss durch eine Mitarbeiter*in gezielt ei-

nige Frauen* angesprochen, die sich dann für ein Interview bereit erklärten. Das Ge-

nerieren der Stichprobe wurde also durch eine Vorauswahl beeinflusst. Allerdings ori-

entierte sich diese nicht an bestimmten Kriterien, sondern an der Teilnahmebereit-

schaft der Frauen* bei früheren empirischen Projekten. Der Einfluss dieses Faktors 

auf die gewonnenen Ergebnisse kann deshalb als gering eingeschätzt werden. Mitein-

zuberechnen ist auch, dass alle befragten Frauen* die Angebote von allfabeta nutzen, 

weshalb sich ihre Bedarfe und die von Müttern ohne Anbindung an das Projekt, mög-

licherweise unterscheiden. Die Teilnehmer*innenanzahl ist darüber hinaus vergleichs-

weise klein, da die Zielgruppe eine geringe Bereitschaft für ein Interview zeigte, was 

vermutlich durch die begrenzten Kapazitäten bestimmt wurde. Aufgrund dessen wur-

den hinsichtlich des Alters und der Behinderungsform der Kinder keine weiteren Ein-

schränkungen vorgenommen, weshalb die Ergebnisse nur bedingt verallgemeinert 

werden können. Denn die beiden Faktoren haben einen starken Einfluss auf den Pfle-

geaufwand, die behinderungsbedingten Herausforderungen und die allgemeine 
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Gestaltung der Lebenslage. Deshalb müssen die Annahmen dieser Forschungsarbeit 

durch quantitative Forschung überprüft und präzisiert werden.  

Außerdem wurde sich auf bestimmte Dimensionen der Lebenslage bei der Erstellung 

des Leitfadens fokussiert, um den Zeitrahmen der Interviews zu limitieren. Teilweise 

wurden die ausgelassenen Aspekte wie die Erwerbstätigkeit zwar durch die Teilneh-

mer*innen selbst angesprochen, allerdings wäre eine Darstellung aller Dimensionen 

erforderlich, um die Lebenslage vollumfänglich zu erfassen. 

8 Resumeé und Ausblick 

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, die Lebenslage von alleinerziehenden Müttern 

mit Kind(ern) mit Behinderung darzustellen und darauf aufbauend deren Bedarfe zu 

ermitteln. Außerdem sollte untersucht werden, welchen Einfluss sozialarbeiterische 

Projekte wie allfabeta auf die Bedarfsdeckung nehmen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mütter mehrfach belastet sind. Dies wird belegt durch 

die physischen und psychischen Erschöpfungsanzeichen der Frauen. Dazu trägt vor 

allem die Betreuung und Pflege ihrer Kinder bei, die nur in geringem Maße durch den 

Kindsvater übernommen wird. Das Ausmaß der benötigten Betreuung wird dabei durch 

behinderungstypische Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen be-

dingt und hängt maßgeblich von der Art und Ausprägung der Behinderung ab. Die feh-

lende, an die Behinderung angepasste Ganztagesbetreuung, häufige Ausfälle auf-

grund von Krankheit und die Notwendigkeit, externe Therapien wahrzunehmen, ver-

ringern den Umfang der professionellen Betreuung. Dies verhindert eine durchgängige 

Entlastung und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Durch das fehlende Einkommen 

wird die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen und der finanziellen Unterstützung 

durch den Kindsvater bedingt, die teilweise als zusätzliche Belastung wahrgenommen 

wird. Außerdem verfügen die Frauen* deshalb nur über geringe finanzielle Mittel, was 

Einschränkungen im alltäglichen Leben zur Folge hat. Durch die Behinderung des Kin-

des und die Notwendigkeit, Unterstützungsleistungen zu beantragen, ergeben sich au-

ßerdem zeitintensive Organisationsaufgaben. Auf den Erkenntnissen zur Lebenslage 

aufbauend, konnten aus den Aussagen der Frauen sechs Bedarfe ermittelt werden, 

die in unterschiedlichem Maße durch das Projekt allfabeta gedeckt werden. Die ein-

zelfallorientierten Angebote tragen vor allem dazu bei, dass die Mütter einen nied-

rigschwelligen Zugang zu Informationen erhalten und emotional entlastet werden. 
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Außerdem bieten die offenen Treffen und gemeinschaftlichen Unternehmungen eine 

Möglichkeit zur Erholung. Lücken lassen sich vor allem bei den Bedarfen nach profes-

sioneller Kinderbetreuung, nach mehr Verständnis für das Thema Behinderung und 

nach einem Abbau der bürokratischen Hürden erkennen. Dadurch entstehen konkrete 

Handlungsempfehlungen für das Projekt, aber auch für die Politik. Allfabeta kann vor 

allem durch Gremien- und Netzwerkarbeit darauf aufmerksam machen, welche Maß-

nahmen notwendig sind, damit alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) mit Behinderung 

entlastet und ihre Bedarfe gedeckt werden. Dabei besteht auch die Aufgabe, ein Be-

wusstsein für die Herausforderungen der Zielgruppe zu schaffen und Wissen über das 

Thema Behinderung zu vermitteln. Politische Akteure sollten dadurch dazu angeregt 

werden, an Lösungen zu arbeiten, die zur Bedarfsdeckung beitragen können. Ansätze 

dazu wären die Vereinfachung der Behördenstruktur, der Ausbau von adäquateren 

Formen der Betreuung und die Entwicklung von Bildungs- und Aufklärungskampagnen 

zum Thema Behinderung. Es ist insgesamt nötig, dass alleinerziehenden Mütter mit 

Kind(ern) mit Behinderung als benachteiligte Bevölkerungsgruppe sichtbar werden 

und mehr in den Fokus der Sozialpolitik rücken. Denn anhand der Ergebnisse wird 

klar, dass ergänzend zu sozialarbeiterischen Angeboten wie dem Projekt allfabeta, vor 

allem auf der strukturellen Ebene Veränderungen notwendig sind, damit sich die Le-

benslage der Betroffenen verbessert. Wie bereits erwähnt, dient diese Arbeit auch als 

Vorstudienmodell für weitere Forschung. Denn anhand der Ergebnisse lassen sich 

Vorannahmen generieren, die als Hypothesen in einer quantitativen Evaluation über-

prüft werden können. Mögliche Fragestellungen wären: 

- Inwiefern ist die strukturelle Benachteiligung von alleinerziehenden Müttern mit 

Kind(ern) mit Behinderung im Sozialsystem für die Mehrfachbelastung der Be-

troffenen verantwortlich? 

- Welche Anforderungen in der Betreuung von Kindern mit Behinderung müssen 

erfüllt sein, damit eine durchgängige Betreuung schergestellt werden kann und 

damit andere Bedarfe ebenfalls gedeckt werden? 

Außerdem ist es nötig, in weiteren Forschungsvorhaben nach Alter der Kinder und 

Behinderungsform zu differenzieren, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. 
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Anhang 1: Einverständniserklärung 

Einverständniserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezoge-
ner Interviewdaten 

Studie zum Thema „Bedarfe von Alleinerziehenden mit Kind mit Behinderung und die Be-
darfsdeckung durch das Projekt allfabeta“ im Rahmen der Abschlussarbeit im Bachelor-
studiengang „Soziale Arbeit“ an der Katholischen Stiftungshochschule München. 
 
Interviewführende: Lea Harprath 

Betreuung: Prof. Dr. Maria Wasner 

Interviewdatum:  

Ich wurde über das Vorgehen bei der Transkription, Speicherung und Auswertung des 
von mir gegebenen Interviews persönlich informiert. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme 
an diesem Interview freiwillig ist und ich jederzeit das Gespräch beenden sowie mein 
Einverständnis zur digitalen Aufzeichnung und Transkription widerrufen kann, ohne dass 
mir daraus Nachteile entstehen. 

Ich bin damit einverstanden, 

 dass das Interview digital aufgezeichnet wird 

 Ja  Nein 

 dass das Interview transkribiert und anonymisiert wird 

 Ja  Nein 

dass die Audiodatei und Inhalte des Interviews im Rahmen der Studie von der 
Studierenden verwendet und interpretiert werden und Ergebnisse in anonymisier-
ter Form in der Abschlussarbeit geteilt werden. 

 Ja  Nein 

Unter den oben angegebenen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview 
zu geben. 

 

Vor- und Nachname in Druckschrift        _______________________________________ 

Ort und Datum              _______________________________________ 

Unterschrift                                                         _______________________________________ 
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Anhang 2: Informationsblatt zur Datenverarbeitung 

 

 

 

 

 

Informationsblatt zur Datenverarbeitung für die Interviewteilnehmenden 

 

Hiermit werden Sie darüber informiert, dass im Rahmen der Studie zum Thema „Be-

darfe von Alleinerziehenden mit Kind mit Behinderung und die Bedarfsdeckung durch 

das Projekt allfabeta“ im Rahmen der Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang „Sozi-

ale Arbeit“ an der Katholischen Stiftungshochschule München Daten erhoben wer-

den. Das Interview wird für die spätere Verschriftlichung aufgezeichnet. Die Auswer-

tung erfolgt jedoch komplett anonym. Nur anonymisierte Auswertungsdaten werden 

mit der Betreuung an der Hochschule und der zuständigen Mitarbeiterin von siaf e.v.  

besprochen. Die Daten werden all so gespeichert, dass niemand sonst auf sie zu-

greifen kann und die Tonaufnahmen werden nach der Verschriftlichung wieder ge-

löscht. Die Teilnahme am Interview ist komplett freiwillig. Einzelne Fragen im Inter-

view können jederzeit ohne Angabe von Gründen ausgelassen werden. Das Inter-

view kann zu jeder Zeit pausiert oder abgebrochen werden. Die Beantwortung der 

Fragen hat keinen Einfluss auf die Betreuung durch siaf e.v. 
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Anhang 3: Interviewleitfaden 

Einführung 

Vorstellung: Begrüßung der befragten Person, Vorstellung der eigenen Person und 

Dank für die Teilnahme 

Inhalt: Das Interview wird im Rahmen der eigenen Bachelorarbeit im Studiengang 

Soziale Arbeit geführt und behandelt die Lebenssituation von alleinerziehenden Müt-

tern mit Kindern mit Behinderung und die Versorgungsmöglichkeiten durch siaf e.v. 

Zeitrahmen: Das Interview wird ca. 30-45 Minuten in Anspruch nehmen. 

Freiwilligkeit: Die Teilnahme am Interview ist komplett freiwillig. Einzelne Fragen im 

Interview können jederzeit ohne Angabe von Gründen ausgelassen werden. Das In-

terview kann zu jeder Zeit pausiert oder abgebrochen werden. Die Beantwortung der 

Fragen hat keinen Einfluss auf die Betreuung durch siaf e.v. 

Vertraulichkeit:  Das Interview wird für die spätere Verschriftlichung aufgezeichnet. 

Die Auswertung erfolgt jedoch komplett anonym. Nur anonymisierte Auswertungsda-

ten werden mit der Betreuung an der Hochschule abgesprochen, falls Beratungsbe-

darf aus Seiten der Interviewenden besteht. Es gibt keine Erwartungen oder richtige 

bzw. falsche Antwortmöglichkeiten, es interessieren ausschließlich die subjektive 

Meinung und Erfahrungen der Interviewten. 

Datenschutz: Alle Daten werden so gespeichert, dass niemand sonst auf sie zugrei-

fen kann und die Tonaufnahmen werden nach der Verschriftlichung wieder gelöscht 

Gibt es noch Fragen? 

Sind Sie mit der Aufnahme dieses Gesprächs einverstanden? 

 

Kategorie Leitfragen Zusatzfragen 

Einstieg Wie geht es Ihnen 
heute? Wie ist der Tag 
bisher gelaufen? 
 

 

Betreuungs-/Pflegeauf-
wand und Stressempfin-
den 

Schildern Sie mir einen 
gewöhnlichen Tag mit 
der Betreuung und 
Pflege Ihres Kindes 
 

Welche Aufgaben in der Be-
treuung und Pflege Ihres Kin-
des übernehmen Sie konk-
ret? 
 
Inwiefern werden Sie in der 
Betreuung und Pflege Ihres 
Kindes unterstützt? 
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Inwiefern empfinden Sie die 
Betreuung und Pflege Ihres 
Kindes als Belastung?  
Welche Aufgaben sind be-
sonders belastend? 
 

Was empfinden Sie als 
Belastung und wie be-
einflusst dies Ihre kör-
perliche und geistige 
Gesundheit? 

Welche Dinge/Gegebenhei-
ten belasten Sie? 
 
Wie äußert sich dies? 
 
Wie würden Sie Ihren Ge-
sundheitszustand beschrei-
ben? Inwiefern wird dieser 
durch die Betreuung und 
Pflege Ihres Kindes beein-
trächtigt? 
 
Inwiefern hängt Ihr Belas-
tungserleben vom Verhalten 
Ihres Kindes ab? 
 
Inwiefern haben Sie Zeit sich 
von den Belastungen zu er-
holen? 
 
Welche Unterstützung 
bräuchten Sie, um die Belas-
tung zu reduzieren? / Welche 
Unterstützung fehlt Ihnen? 
 
Inwiefern stellt Ihr soziales 
Umfeld eine emotionale und 
belastungsmindernde Stütze 
dar? 
 
Welche Unterstützung haben 
Sie in Notfallsituationen? 

Finanzielle Lage /Er-
werbstätigkeit 

Wie würden Sie Ihre fi-
nanzielle Lage be-
schreiben? 

In welchem Maße ist Ihr Ein-
kommen bedarfsdeckend? 
Inwiefern sind Sie auf Unter-
stützungsleistungen ange-
wiesen? 
 
Welche sozialrechtlichen Un-
terstützungsleistungen erhal-
ten Sie? (z.B. Bürgergeld, 
Wohngeld, Entlastungsbe-
trag, Elterngeld, 
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Kinderzuschlag, Unterhalts-
vorschuss, Haushaltshilfe 
der Krankenkasse, Pflege-
stufe) 
 
Wie erleben Sie den Zugang 
zu Unterstützungsleistun-
gen? 
Wie bewerten Sie den Kon-
takt zu Behörden, Kranken-
kasse und Pflegekasse? 
 
Welche Rolle spielen Geld-
sorgen in Ihrem Alltag? 
Inwiefern stellen Sie Ihre ei-
genen Bedürfnisse/die Ihres 
Kindes aufgrund Ihrer finan-
ziellen Lage zurück? 
 
Wie würden Sie Ihre Wohnsi-
tuation beschreiben? 
 
Inwiefern erhalten Sie Unter-
stützung durch den Kindsva-
ter? (finanziell) 
 

Unterstützung durch das 
Kontaktnetzwerk allfabeta 

Wie ist Ihre Erfahrung 
mit dem Projekt allfa-
beta? 

Wie sind Sie auf das Projekt 
allfabeta bzw. siaf e.v. auf-
merksam geworden? 
 
Wie lange nutzen Sie die An-
gebote von siaf e.v. schon? 
 
Welche Angebote von siaf 
e.v. nutzen Sie oder haben 
Sie genutzt? 
Welche davon sind/waren 
besonders hilfreich?  
 
Welche Angebote würden 
Sie sich noch wünschen? 
 
Was hat sich durch die Teil-
nahme an den Angeboten 
von allfabeta für Sie geän-
dert? 
 
Was hat sich im sozialen Be-
reich/im Netzwerkbereich für 
Sie verändert? 
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Wie beurteilen Sie vor allem 
die Samstagstreffen als Art 
einer Selbsthilfegruppe? 
 
Wie erleben Sie die Arbeit 
der Mitarbeiter*innen von siaf 
e.v.? Fühlen Sie sich gut be-
treut? 

Abschluss Was würden Sie sich in 
Zukunft für alleinerzie-
hende Mütter mit Kind 
mit Behinderung wün-
schen? 
 
 
Fällt Ihnen etwas ein, 
was ich noch nicht ge-
fragt habe, was Sie 
aber gerne noch erzäh-
len möchten? 
 

 

Demographische Daten Mit welchem Ge-
schlecht identifizieren 
Sie sich? 
Wie alt sind Sie? 
Wie alt ist Ihr Kind? 
Welche Behinderung 
hat Ihr Kind? 
Hat Ihr Kind eine Pfle-
gestufe? 
Gibt es Geschwister-
kinder? Wie viele? 
Welchen schulischen 
oder Berufsabschluss 
haben Sie? 
Sind Sie berufstätig? 
Wie viele Stunden in 
der Woche arbeiten 
Sie? 
Wird Ihr Kind fremdbe-
treut? Wenn ja, wie 
lange und durch wen? 
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Anhang 4: Transkriptionsregeln 

(…) Kennzeichnet eine deutliche, längere 
Pause.  

„-„ Kennzeichnet die Unterbrechung eines 
Satzes durch die Person selbst 

„okay“, „mhm“, „Ja“ Laute der Zustimmung werden nicht mit-
transkribiert, solange sie den Redefluss 
nicht unterbrechen oder als Antwort auf 
eine Frage zu verstehen sind  

„ähm“, „genau“ Fülllaute werden nicht mittranskribiert 
((Mitarbeiterin von siaf unterbricht)) Störungen werden in Doppelklammern 

notiert 
(lacht) (tiefes Durchatmen) Lautäußerungen werden in einfachen 

Klammern notiert 
(unv.) Kennzeichnet unverständliche Wörter 

und Sätze 
„Und dann denke ich: Hä? Wörtliche Rede werden zur besseren Les-

barkeit nicht mit Anführungsstrichen ver-
sehen, sondern stehen hinter einem Dop-
pelpunkt 
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Anhang 5: Kategoriensystem 

Basiscodes Subcodes Subcodes Kategoriendefini-
tion 

Lebenslage Betreuung und 
Pflege des Kindes 

Behinderungsbe-
dingte Herausfor-
derungen 

Sammelt spezifi-
sche Herausforde-
rungen, die auf die 
Behinderung des 
Kindes zurückzu-
führen sind 

  Organisatorische 
Aufgaben 

Beinhaltet alle Auf-
gaben, die erledigt 
werden müssen, 
um den Alltag mit 
Kind mit Behinde-
rung zu organisie-
ren 

  Fremdbetreuung Gibt an, in wel-
chem Maße die 
Kinder durch pro-
fessionelle Perso-
nen und die Fami-
lie betreut werden 
und welche 
Schwierigkeiten 
dabei auftreten 

  Unterstützung 
durch Kindsvater 

Umfasst alle Arten 
der Unterstützung 
durch den Kinds-
vater 

 Psychosoziale Si-
tuation 

Belastungserle-
ben 

Aussagen darüber, 
wie stark belastet 
sich die Teilneh-
mer*innen fühlen 

  Ursachen der Be-
lastung 

Umfasst alle Anga-
ben zu den Gege-
benheiten, die als 
Belastung wahrge-
nommen werden  

  Anzeichen der 
Überlastung 

Beinhaltet alle 
psychischen Be-
einträchtigungen, 
die durch die Über-
lastung entstehen 

  Belastungsver-
stärkende Fakto-
ren 

Beschreibt ge-
sundheitliche und 
psychosoziale Fak-
toren, die einen 
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belastungsverstär-
kenden Effekt ha-
ben 

 Finanzielle Lage Knappheit an fi-
nanziellen Mitteln 

Umfasst alle Aus-
sagen, die be-
schreiben, dass 
wenige finanzielle 
Mittel zur Verfü-
gung stehen 

  Verwehrte Er-
werbstätigkeit 

Beschreibt die Ur-
sachen, warum die 
Frauen* keiner Er-
werbstätigkeit 
nachgehen kön-
nen 

  Abhängigkeit Beinhaltet die Aus-
sagen zur Abhän-
gigkeit von staatli-
chen Unterstüt-
zungsleistungen 
oder vom Unter-
halt des Kindsva-
ters 

  Alternative Ein-
nahmequellen 

Beschreibt alle zur 
Verfügung stehen-
den Gelder, die die 
Einnahmen aus 
staatlichen Trans-
fers ergänzen 

Bedarfe Bedarf an profes-
sioneller Kinder-
betreuung 

 Gibt die Aussagen 
an, die bezüglich 
der Problematiken 
bei der professio-
nellen Kinderbe-
treuung getroffen 
wurden 

 Bedarf an Zeiten 
zur Erholung 

 Beinhaltet die Aus-
sagen bezüglich 
des geringen Ma-
ßes an freien Zei-
ten, die den 
Frauen* zur Verfü-
gung stehen 

 Bedarf an Abbau 
der Bürokratie 

 Umfasst alle be-
richteten bürokra-
tischen Hürden, 
deren Abbau als 
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Bedarf erkannt 
werden kann 

 Bedarf an nied-
rigschwelligem Zu-
gang zu Informati-
onen 

 Beschreibt die 
Schwierigkeiten, 
an Informationen 
zu gelangen, die 
mit dem Hilfesys-
tem in Zusammen-
hang stehen 

 Bedarf an mehr 
Verständnis für 
Behinderung 

 Gibt an, inwiefern 
das mangelnde 
Verständnis für die 
Behinderung des 
Kindes das alltägli-
che Leben in der 
Gesellschaft er-
schweren 

 Bedarf an emotio-
naler Unterstüt-
zung 

 Beinhaltet alle 
Aussagen, die das 
geringe Maß an 
emotionaler Unter-
stützung beschrei-
ben 

Angebot allfabeta Allgemeine Zufrie-
denheit 

 Umfasst die Aus-
sagen, die die Zu-
friedenheit mit den 
Angeboten allge-
mein angeben 

 Beratungsangebot Vermittlung von 
Hilfen 

Beschreibt, inwie-
fern die Beratung 
externe Hilfen ver-
mittelt 

  Informationswei-
tergabe 

Beschreibt, inwie-
fern die Interview-
teilnehmer*innen 
durch die Beratung 
Zugang zu Infor-
mationen erhalten 

  Emotionale Ent-
lastung 

Beschreibt, inwie-
fern die Beratun-
gen eine emotio-
nale Entlastung 
darstellen 

 Offene Treffen  Beinhaltet die Be-
wertung der offe-
nen Treffen 
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 Bewertung der 
Mitarbeiter*innen 

 Umfasst alle Aus-
sagen, die bezüg-
lich der Betreuung 
durch die Mitarbei-
ter*innen von all-
fabeta getroffen 
wurden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




